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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Im Gegensatz zu im Vorfeld des Volksentscheids geäusserten Befürchtungen wurde die
Ablehnung der Solidaritätsstiftung im Ausland kaum zur Kenntnis genommen und löste
auch keine negativen Reaktionen aus. Nach der Abstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer Neuauflage der
Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP und nach einigem Zögern auch die CVP
sprachen sich für die Anwendung der Verteilungsformel für die normalen
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit der Einreichung von Standesinitiativen bekräftigt.
Nach Ansicht des Eidg. Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen
speziellen Parlamentsbeschluss, da es sich bei den Goldverkäufen um
aussergewöhnliche Erträge handle. Im nationalen Parlament wurden in Bezug auf die
Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten die
Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden Räten,
dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine
analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt,
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. 1

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 17.10.2002
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Marra (sp, VD) hatten die
eidgenössischen Räte im Herbst 2016 einerseits eine Änderung des
Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet und andererseits einen Bundesbeschluss erlassen,
der die erleichterte Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern der dritten
Generation in der Bundesverfassung verankert. Im Hinblick auf das auf den 12. Februar
2017 angesetzte obligatorische Referendum über die Verfassungsänderung gewann das
Thema im zu Ende gehenden Jahr 2016 auch in der öffentlichen Debatte langsam an
Präsenz. Mit Ausnahme der „Weltwoche“, die schon Anfang November das erste Mal
zum verbalen Zweihänder griff und die Linke bezichtigte, „sich von den vielen
Eingebürgerten viele linke Stimmen“ zu erhoffen, sowie die „Umwälzung der politischen
Entscheide, ja des ganzen politischen Erfolgsmodells der Schweiz“ befürchtete, liess
das Nein-Lager lange Zeit nichts von sich verlauten. Die erste SVP-Exponentin, die sich
in dieser Sache zu Wort meldete, war Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU); als
gebürtige Slowakin, die sich nach ihrer Heirat selbst erleichtert hatte einbürgern lassen,
sprach sie sich im „Blick“ allerdings für die erleichterte Einbürgerung der dritten
Generation aus. So war es denn auch das Befürworter-Komitee – eine breite Allianz aus
Vertreterinnen und Vertretern aller grossen Parteien ausser der SVP –, das unterstützt
von den Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss (sp, GE) und Eveline Widmer-Schlumpf (bdp,
GR) sowie Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (fdp, VS) am 22. November 2016
medienwirksam den Abstimmungskampf eröffnete. Kurz darauf wurde aber bekannt,
dass dem Pro-Komitee die finanziellen Mittel fehlten, um eine sichtbare
Inseratekampagne zu führen, da sich die Wirtschaftsverbände in dieser Frage nicht
engagierten. Neben der grossen Kontroverse um die Unternehmenssteuerreform III
fristete die Debatte um die erleichterte Einbürgerung somit ein Mauerblümchendasein.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.2017
KARIN FRICK
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Das laue Lüftchen gegen die Vorlage – hauptsächlich Argumente bezüglich
föderalistischer Bedenken oder mangelnden Handlungsbedarfs – wich Anfang 2017
jedoch schlagartig einem Wirbelsturm, der sich – für eine von SVP-Exponenten geführte
Kampagne nicht ganz untypisch – einmal mehr um ein Burka-Plakat drehte. „Die kennen
wir doch!“, übertitelte der „Blick“ einen Artikel, in dem er aufzeigte, dass das gleiche
Sujet bereits bei den Kampagnen für das Minarettverbot und die
Masseneinwanderungsinitiative sowie bei der Unterschriftensammlung für das nationale
Verhüllungsverbot zum Einsatz gekommen war. Damit war die öffentliche Debatte
definitiv lanciert, wenn auch vielmehr jene über die Angemessenheit der Plakate als
jene über das inhaltliche Für und Wider der erleichterten Einbürgerung. Mit dem Motiv
hätten die Gegner das Thema völlig verfehlt, da es sich bei den betreffenden
Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation hauptsächlich um italienische,
spanische, portugiesische und türkische Staatsangehörige handle, empörte sich die
Unterstützerseite. Während Bundesrätin Simonetta Sommaruga der Gegenseite
fehlende Argumente unterstellte, verkündete Initiantin Ada Marra im Radio gar, dem-
oder derjenigen 2000 Franken zu bezahlen, der oder die ihr eine Burka tragende
Ausländerin der dritten Generation zeige. Im Internet sorgten die Plakate mit dem
„Burka-Schreckgespenst aus der Mottenkiste“ (BZ) derweil auch für Belustigung, indem
das Sujet in völlig andere Kontexte gesetzt, ad absurdum geführt und durch den Kakao
gezogen wurde. Selbst aus den Reihen der SVP ertönten kritische Stimmen zum
umstrittenen Plakat. Während SVP-Nationalrat Maximilian Reimann (svp, AG) das Sujet
als „nicht optimal“ bezeichnete, war es für Alex Kuprecht (svp, SZ) als Befürworter der
Vorlage schlicht „einige Niveaus zu tief“. Die Mitglieder des Pro-Komitees legten
daraufhin etwas Geld für eine eigene, kleine Plakatkampagne an einigen grossen
Bahnhöfen der Deutschschweiz zusammen. Nachdem die grosse Welle der Empörung
abgeebbt war, plätscherte der Abstimmungskampf wieder gemächlich vor sich hin.

Mit näher rückendem Abstimmungstermin richtete sich die Aufmerksamkeit nochmals
auf einen ganz anderen Aspekt der Abstimmung: das Ständemehr. Was das Volksmehr
betrifft, zeigten die letzten Umfragen eine eher klare Tendenz zu einem Ja, doch das
Ständemehr war bereits früheren Bestrebungen zur erleichterten Einbürgerung zum
Verhängnis geworden (insb. bei der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994). Experten
gingen davon aus, dass die Westschweizer Kantone und Zürich der Vorlage bei einem
Volksmehr mit grosser Wahrscheinlichkeit zustimmen würden, während die meisten
Zentral- und Ostschweizer Kantone – traditionell skeptisch in Ausländerfragen – eher
zur Ablehnung der Vorlage neigen sollten. Den entscheidenden Ausschlag erwarteten
sie von den als „Swing States“ bezeichneten Kantonen Basel-Landschaft, Graubünden,
Luzern, Solothurn, Wallis und Zug. Dies sind zugleich jene Kantone, die die
Einbürgerung der dritten Ausländergeneration im Jahr 2004 mit weniger als 60% Nein-
Stimmen abgelehnt hatten. Angesichts der aktuellen, weniger radikalen Reform, die im
Gegensatz zu jener von 2004 insbesondere keinen Automatismus vorsieht, ist es
durchaus denkbar, dass einige der „Swing States“ nun ins andere Lager wechseln. 2

Öffentliche Ordnung

Zu Ausschreitungen und Anschlägen von Rechtsextremen gegen Asylbewerber und
deren Unterkünfte war es zwar bereits in früheren Jahren gekommen, im Berichtsjahr
häuften sie sich aber derart, dass sich auch der Bundesrat und der Nationalrat besorgt
zeigten. Im Nationalrat bot eine Dringliche Interpellation der SP Anlass zur
Auseinandersetzung mit diesen Vorkommnissen. Mit Ausnahme von Dreher (ap, ZH), der
die Debatte zu einer Attacke auf die seiner Meinung nach zu weiche Flüchtlingspolitik
des Bundesrates benutzte, verurteilten sämtliche Votanten diese Anschläge. Der Rat
überwies ein Postulat Grendelmeier (ldu, ZH), welches von der Regierung einen Bericht
über die rechtsextremen Umtriebe fordert. Gegen den Widerstand der Linken überwies
die Volkskammer allerdings auch ein Postulat Steffen (na, ZH), das verlangt, dass dieser
Bericht ebenfalls Aufschluss über linksextreme und religiöse Aktivitäten und
Gruppierungen geben soll. Im Sinne einer Präzisierung wurde schliesslich noch ein
Postulat Reimann (svp, AG) gutgeheissen, das einen Bericht über alle gewalttätigen
politischen Gruppen wünscht. 3

POSTULAT
DATUM: 15.12.1989
HANS HIRTER
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Auch die Gegner der Vorlage hielten am Abstimmungssonntag fest, dass trotz dieses
Ergebnisses ein Reformbedarf bestehe. Sie forderten den Bundesrat deshalb auf, ohne
Verzögerung die im Abstimmungskampf nicht bestrittenen Teile des Projekts nochmals
vorzulegen. Am Tag nach der Abstimmung reichten im Nationalrat Deiss (cvp, FR), Seiler
(svp, BE), Steiner (fdp, SO) und Comby (fdp, VS) sowie im Ständerat Saudan (fdp, GE) und
Reimann (svp, AG) entsprechende Motionen ein. Die beiden Kammern überwiesen die
Vorstösse ihrer Mitglieder mit dem Einverständnis des Bundesrats in der
Septembersession. 4

MOTION
DATUM: 19.09.1996
HANS HIRTER

Parlamentsorganisation

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr das Projekt eines elektronischen
Abstimmungssystems primär aus Kostengründen zur Uberarbeitung an sein Büro
zurückgewiesen hatte, präsentierte dieses eine zweite, billigere Version. Gleichzeitig
lockerte es auch die im ersten Anlauf als zu restriktiv kritisierten Bestimmungen über
den Einsatz des Systems. Die individuelle Stimmabgabe sollte nun nicht mehr bloss auf
Verlangen von 30 Ratsmitgliedern (analog zur heutigen Abstimmung unter
Namensaufruf) registriert und publiziert werden, sondern auch bei
Gesamtabstimmungen, Schlussabstimmungen und Abstimmungen über die
Dringlichkeitsklausel. Obwohl die neue Anlage nur noch Investitionskosten von rund 0,5
Mio Fr. verursachen sollte, begründeten die Fraktionen der CVP und der SD/Lega ihren
knapp abgelehnten Nichteintretensantrag vor allem mit finanzpolitischen Argumenten.
In der Detailberatung unterlagen Anträge von Vollmer (sp, BE) und Poncet (lp, GE) für
eine Ausweitung der Fälle, bei welchen die individuelle Stimmabgabe registriert und
dokumentiert wird. Aber auch diese zweite Version eines elektronischen
Abstimmungssystems, das der Öffentlichkeit mehr Transparenz über das Verhalten
seiner Abgeordneten hätte liefern sollen, erlitt Schiffbruch. Sie wurde in der
abschliessenden Gesamtabstimmung mit 62 zu 54 Stimmen abgelehnt. Wenn die
Parlamentarier schon nicht elektronisch abstimmen wollen, so möchten sie doch in
Zukunft häufiger an Abstimmungen teilnehmen: Der Nationalrat überwies ein Postulat
Reimann (svp, AG), welches technische Vorkehrungen (Funkrufsystem o.ä.) fordert, um
nicht im Saal anwesende Mitglieder auf kommende Abstimmungen hinzuweisen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1992
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte auch der Beschaffung eines Funkrufsystems zu, wie es im
Vorjahr ein überwiesenes Postulat Reimann (svp, AG) angeregt hatte. Mit dieser
Einrichtung soll vermieden werden, dass nicht im Saal anwesende Parlamentarier
wichtige Abstimmungen verpassen. 6

POSTULAT
DATUM: 02.12.1993
HANS HIRTER

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Im März wählten Waadtländerinnen und Waadtländer eine neue Regierung. Mit dem
Rücktritt des freisinnigen Finanzdirektors Charles Favre und des liberalen Staatsrats
Claude Ruey wurden zwei Sitze in der 7-köpfigen Exekutive frei. Auf der bürgerlichen
Siebnerliste kandidierte die FDP mit Wirtschaftsdirektorin Jacqueline Maurer und zwei
dem Zentrum nahe stehenden neuen Bewerbern, Kantonalbank-Vizedirektor Pascal
Broulis und Anwalt Eric Golaz. Die Liberalen schickten Gesundheitsdirektor Charles-
Louis Rochat und als Nachfolgerin Rueys die Direktorin der kantonalen
Immobilienkammer Claudine Amstein ins Rennen. Ebenfalls auf der bürgerlichen Liste
figurierten der gemässigte SVP-Staatsrat Jean-Claude Mermoud und Mario-Charles
Pertusio (cvp). Bei der Linken spannten SP und Grüne zusammen: Für die
Sozialdemokraten, die ihren 1998 verlorenen zweiten Sitz zurückerobern wollten,
kandidierte Erziehungsdirektorin Francine Jeanprêtre, Nationalrat Pierre Chiffelle und
die aus der Europabewegung stammende Anne-Catherine Lyon; für die Grünen trat der
auch von den Bürgerlichen geschätzte Staatsrat Philippe Biéler an. Nationalrat Josef
Zisyadis (pda) versuchte im Alleingang, nach seiner Abwahl 1998 wieder in die Exekutive
zurückzukehren. Im ersten Wahlgang vom 3. März verfehlten alle Kandidierenden das
absolute Mehr – ein Novum in der Waadt, wo es bisher stets zumindest einem
Bürgerlichen gelungen war, diese Hürde zu nehmen. Das beste Resultat erzielte der

WAHLEN
DATUM: 17.03.2002
MAGDALENA BERNATH
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Grüne Philippe Biéler. Auf ihn folgten die Bisherigen Jacqueline Maurer (fdp), Jean-
Claude Mermoud (svp) und Charles-Louis Rochat (lp), dann auf den Rängen fünf bis
neun die Neuen Pascal Broulis (fdp), Pierre Chiffelle (sp), Claudine Amstein (lp), Anne-
Catherine Lyon (sp) und Eric Golaz (fdp). Erst auf dem zehnten Rang landete
Erziehungsdirektorin Francine Jeanprêtre (sp). Sie gab für den zweiten Wahlgang ihren
Verzicht bekannt. Auch der Freisinnige Eric Golaz zog seine Kandidatur angesichts des
schlechten Abschneidens der FDP in den Grossratswahlen zurück.

Für den zweiten Wahlgang präsentierten die Bürgerlichen eine Fünferliste, während
sich die PdA der links-grünen Allianz anschloss. Das Resultat vom 17. März fiel bei einer
Wahlbeteiligung von lediglich 28,1% überraschend aus: Zwar behielten die Bürgerlichen
knapp die Mehrheit, doch mussten die Liberalen ihren zweiten Sitz, den sie in den
vergangenen Wahlen auf Kosten der SP gewonnen hatten, wieder abtreten. Nach
Ansicht von Kommentatoren war dies auch eine Quittung für das als unkollegial
empfundene Verhalten der Liberalen, weil sie die am Runden Tisch zu den Finanzen
ausgehandelten Vereinbarungen nicht eingehalten hatten. Das beste Ergebnis erzielte
wiederum Philippe Biéler (gp), gefolgt von den Neuen Anne-Catherine Lyon und Pierre
Chiffelle (beide sp) sowie dem Freisinnigen Pascal Broulis; erst auf dem fünften bis
siebten Platz landeten die Bisherigen Jacqueline Maurer (fdp), Jean-Claude Mermoud
(svp) und Charles-Louis Rochat (lp). Nationalrat Zisyadis (pda) verfehlte den
Wiedereinstieg nach vier Jahren nur äusserst knapp. 7

Eidgenössische Wahlen

Zweite Wahlgänge waren in den acht Kantonen Zürich, St. Gallen, Waadt, Neuenburg,
Tessin, Luzern, Wallis und Freiburg nötig. Die letzten Resultate standen Ende November
fest. In den Kantonen Luzern, Wallis und Freiburg erfolgten die zweiten Wahlgänge in
stiller Wahl, da sich die zurückliegenden Kandidaten zurückzogen. Gewählt wurden im
Wallis René Imoberdorf (cvp, neu), in Luzern Konrad Graber (cvp, neu) und in Freiburg
der Bisherige Alain Berset (sp). Im Kanton Neuenburg wurde im zweiten Wahlgang
neben Gisèle Ory (sp) Didier Burkhalter (fdp) gewählt, Pierre Bonhôte (sp) musste sein
Mandat abgeben. Im Kanton Waadt schaffte das linke Zweierticket Géraldine Savary (sp)
und Luc Recordon (gp) die Wahl in den Ständerat, Charles Favre (fdp) und Guy Parmelin
(svp) hatten das Nachsehen. Im Tessin gelang Franco Cavalli (sp) der Einzug in den
Ständerat nicht, Dick Marty (fdp) und Filippo Lombardi (cvp), der wiederholt wegen
Verkehrsdelikten mit der Justiz in Konflikt geraten war, wurden wiedergewählt. Im
Kanton St. Gallen verzichtete die SP-Kandidatin Kathrin Hilber für den zweiten
Wahlgang auf eine Kandidatur, um die Wiederwahl von Erika Forster (fdp) und Eugen
David (cvp) zu sichern. Diese Strategie ging auf, die SVP konnte sich mit ihrem
Kandidaten Toni Brunner nicht durchsetzen. Im Kanton Zürich zog sich nach längerem
Hin und Her die SP-Kandidatin Chantal Galladé nach dem ersten Wahlgang zugunsten
von Verena Diener (glp) zurück. Da Diener im zweiten Wahlgang damit allein gegen den
SVP-Kandidaten Ueli Maurer antreten konnte, gelang ihr die Wahl in den Ständerat mit
einem Vorsprung von knapp 30'000 Stimmen. 8

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL

Um die 15 Nationalratssitze im Kanton Aargau kämpften 280 Personen auf 22 Listen.
Vier Bisherige waren zurückgetreten, Doris Stump (sp), Markus Zemp (cvp), Walter Glur
(svp) sowie Lieni Füglistaller (svp), der als wilder Kandidat für den Ständerat kandidierte.
Damit wurden im Vergleich zu 2007 (18 Listen, 239 Kandidierende) sieben neue Listen
eingereicht. Neben der GLP (2 Listen) und der BDP traten auch die Piratenpartei und
die Sozial-Liberale Bewegung zum ersten Mal an. Zudem hatten sowohl die SVP als auch
die CVP erstmals zusätzlich Auslandschweizer-Listen eingereicht. 33,9% der
Kandidierenden waren Frauen (2007: 36%). Listenverbindungen eingegangen waren die
CVP und die BDP zusammen mit der Sozial-Liberalen Bewegung sowie die EVP und die
GLP zusammen mit den Grünen. Die Allianz SVP und EDU wurde auch im Aargau
geschmiedet. Die traditionellen Listenpartner SP und Grüne sowie FDP und SVP hatten
sich hingegen anders als 2007 nicht gefunden. 

Die grosse Verliererin der Nationalratswahlen im Kanton Aargau war die CVP, die nicht
nur ihren vor vier Jahren von der EVP eroberten dritten Sitz wieder abgeben musste,
sondern auch gleich noch einen weiteren Sitz verlor. Die 10,6% Wählerstimmenanteil (-
2,9 Prozentpunkte) reichten nicht, um die Listenpartnerin BDP (6,1%) zu distanzieren,
die einen Sitz erben konnte. Der zweite Sitz ging an die GLP (5,7%), die von der
Listenverbindung mit den Grünen (7,3%, -0,8 Prozentpunkte) und der EVP (3,2%, -1
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Prozentpunkt) profitieren konnte. Die Grünen konnten ihren Sitz damit verteidigen, die
EVP den ihren aber nicht zurückerobern. Die mit Abstand stärkste Partei blieb die SVP,
die 34,7% Wähleranteil erzielte und trotz der Gewinne der BDP nur 1,5 Prozentpunkte
einbüsste. Sie verteidigte damit ihre sechs Sitze locker. Auch die SP konnte ihre drei
Sitze verteidigen. Sie legte gar leicht um 0,1 Prozentpunkte zu und kam auf 18,%
Wähleranteil. Knapp halten konnte die FDP mit 11,5% der Stimmen ihre beiden Sitze. Die
Freisinnigen verloren, verglichen mit den Wahlen 2007, aber 2,1 Prozentpunkte. Die SD
kam noch auf 0,4% Wähleranteil (-0,3 Prozentpunkte) während die EDU unverändert
1,2% der Aargauer Wählerschaft auf sich vereinen konnte. Abgewählt wurde Esther
Egger von der CVP. Neu nahmen Bernhard Guhl (bdp) und Beat Flach (glp) Platz in Bern.
Für die SP schafften es neu Cedric Wermuth und Yvonne Feri, welche für die in den
Ständerat gewählte Pascale Bruderer nachrückte. Maximilian Reimann zog für die SVP
wieder in die Grosse Kammer. Dort sass er bereit von 1987 bis 1995, bevor er 1995 bis
2011 den Aargau im Ständerat vertrat. Für die Wahlen 2011 wollte er mit Ulrich
Giezendanner die Plätze tauschen, was allerdings nur für Reimann ein positives Ende
nahm. Der Frauenanteil unter den Aargauer Abgeordneten betrug damit nur noch 26,7%
(2007: 40%). 48,5% der wahlberechtigten Aargauerinnen und Aargauer gingen an die
Urne (2007: 47,9%). 9

Die Rekordzahl von 22 eingereichten Listen (2007: 14) im Kanton Waadt war dem
Umstand geschuldet, dass zahlreiche Parteien mehrere Unterlisten eingereicht hatten.
Die SP, die CVP, die SVP, die Grünen und die FDP traten alle auch mit einer Liste der
jeweiligen Jungpartei an. Die im Kanton Waadt noch nicht mit der FDP fusionierten
Liberalen kandidierten ebenfalls. Während die FDP mit den Namen PLR.Les Radicaux
kandidierten, war die Liste der LPS mit PLR.Les Libéraux überschrieben. Neu
kandidierten zudem die GLP, die BDP und die Piratenpartei. Auch der in Genf
gegründete Mouvement Citoyens Romand (MCR) trat im Kanton Waadt an. Von den 334
Kandidierenden (2007: 224) waren 32,3% Frauen (2007: 34,8%). Waadt war der einzige
Kanton, in dem die SVP mit der FDP eine Listenverbindung einging. Einen breiten
Verbund bildeten auch die CVP zusammen mit der EVP, der EDU, der GLP und der BDP.
Auf der linken Seite verbanden sich SP, PdA, La Gauche (solidaritéS) und die Grünen.
Allerdings war die extreme Linke lange Zeit uneinig über ihr strategisches Vorgehen.
Von den insgesamt 18 Sitzen waren vier vakant. Als besonders wacklig wurden im Vorfeld
der Wahlen die Sitze von Josef Zysiadis (pda) sowie von Charles Favre (fdp) und Claude
Ruey (lps) betrachtet, die alle drei zurückgetreten waren. Beim Sitz des ebenfalls
zurücktretenden Daniel Brélaz (gp) wurde hingegen erwartet, dass die Grüne Partei
diesen halten würde. Die eigentliche Frage war, ob die Wahlen am Verhältnis zwischen
links-grün (8 Sitze) und bürgerlich (10 Sitze) etwas ändern würden. 

Aufgrund einer Softwarepanne konnten die definitiven Resultate der Wahlen erst am
Montagabend bekannt gegeben werden. Die grosse Gewinnerin der Wahlen war die SP,
die zu ihren bisher vier Sitzen zwei hinzugewinnen und ihren Wähleranteil um 3,2
Prozentpunkte auf 25,2% erhöhen konnte. Mit dem besten Resultat seit mehr als 30
Jahren schickten die Sozialdemokraten damit die grösste Delegation nach Bern,
darunter auch die Neuen Cesla Amarelle und Jean Christoph Schwaab, der für die
wieder in den Ständerat, aber auch in den Nationalrat gewählte Géraldine Savary
nachrückte. Die Sitzgewinne konnten am Verhältnis links-bürgerlich allerdings nichts
ändern, gingen sie doch auf Kosten der extremen Linken, die den Sitz des
zurückgetretenen Zysiadis nicht verteidigen konnte (PdA und SolidaritéS kamen
zusammen auf 3,9%), und der Grünen, die einen ihrer drei Sitze und 2,7 Prozentpunkte
an Wählerstimmen hergeben mussten (neu: 11,6%). Die Bürgerlichen hielten also ihre
insgesamt zehn Sitze, aber auch in ihrem Lager kam es zu Verschiebungen. Ihre drei
Sitze verteidigen konnte die FDP, die in der Wählergunst sogar leicht zulegte (+1,7
Prozentpunkte, 16,3%). Als Nachfolger von Favre wird Olivier Feller die FDP in Bern
vertreten. Die CVP (-1 Prozentpunkt, 4,6%) und die LPS (-2,4 Prozentpunkte, 5,7%)
mussten zwar Verluste verkraften, konnten ihren jeweiligen Sitz aber ebenfalls halten.
Für die LP wurde Fathi Derder neu gewählt. Trotz Wählergewinnen (+0,5 Prozentpunkte,
22,9%) musste die SVP einen Sitzverlust hinnehmen, der von der neu antretenden GLP
erobert wurde, die auf Anhieb 5,1% der Wählerschaft hinter sich scharen und von ihrer
Listenverbindung profitieren konnte: Isabelle Chevalley sorgte dafür, dass die GLP auch
die französische Schweiz im Nationalrat vertritt. Von den kleinen Parteien, inklusive
BDP (0,8%), EDU (1,1%. -0,2 Prozentpunkte) und MCR (0,5%) erreichte keine das nötige
Quorum. Mit Ausnahme von Alice Glauser (svp) wurden alle Bisherigen wiedergewählt;
Christian van Singer (gp) rückte für den im zweiten Wahlgang in den Ständerat
gewählten Luc Recordon (gp) nach. Sechs Frauen vertreten den Kanton Waadt in Bern,
wobei die SP drei, die GP, die GLP und die FDP je eine Abgeordnete stellen. Damit blieb
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der Frauenanteil im Vergleich zu 2007 unverändert bei 33%. Die Wahlbeteiligung betrug
41,6%, und war damit so tief wie in keinem anderen Nicht-Majorzkanton. 10

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Si le Conseil national adopta ce crédit-cadre dans la version proposée par l'exécutif,
les différents termes de l'action à entreprendre firent néanmoins l'objet de
propositions alternatives, toutes rejetées ou retirées. Le premier cas de figure fait
référence à la suggestion Widmer (adi, ZH) qui souhaitait que le crédit soit augmenté de
100 millions de francs (350 millions). La seconde alternative mentionnée a trait aux
propositions Scheidegger (prd, SO) et Reimann (udc, AG) qui énuméraient explicitement
les pays pouvant bénéficier de l'aide (Pologne, Hongrie, Roumanie), les domaines à
soutenir ainsi que certains projets spécifiques. R. Felber réfuta ces options, précisant
que le gouvernement ne voulait pas avoir à choisir entre certains Etats et certains
secteurs plutôt que d'autres. Tous les groupes parlementaires se prononcèrent en
faveur de la version du Conseil fédéral, à l'exception de celui des indépendants, qui
soutint la proposition Widmer. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 13.03.1990
BRIGITTE CARETTI

Une fois achevé le débat relatif à l'initiative des Démocrates suisses et de la Lega, le
Conseil national a en outre traité à la suite divers motions et postulats ayant pour objet
la politique d'intégration européenne de la Suisse. Ainsi, la motion déposée en 1994 par
le groupe de l'Union démocratique du centre selon laquelle le gouvernement est
chargé de donner une nouvelle orientation à la politique extérieure de la Suisse en
renonçant avant tout à l'adhésion à l'UE comme objectif stratégique a été transmise
comme postulat. Bien que poursuivant une finalité fort différente de celle de la motion
du groupe UDC, la motion Comby (prd, VS) - qui enjoint le Conseil fédéral de réactiver
la demande d'adhésion de la Suisse à l'UE sitôt connu le résultat des négociations
bilatérales - a également été transmise sous la forme moins contraignante du postulat,
et ce en dépit de l'opposition formulée par les députés Reimann (udc, AG) et Frey (udc,
ZH). En revanche, la motion Keller (ds, BL) chargeant le Conseil fédéral de baser sa
politique étrangère sur le strict maintien de la neutralité du pays et, à ce titre, de
renoncer notamment à l'adhésion de la Confédération à l'Union européenne n'a pas été
transmise par les députés du National. Un postulat du même auteur demandant au
gouvernement de revoir son rapport sur la politique étrangère de la Suisse en tenant
compte de l'opinion exprimée par la majorité des citoyens lors du vote sur l'EEE devait
d'ailleurs connaître le même sort. 12

MOTION
DATUM: 20.03.1996
LIONEL EPERON

Dans son message du 7 mars, le Conseil fédéral a invité le parlement à approuver deux
arrêtés fédéraux concernant le développement de l'acquis de Dublin/Eurodac. Il s'agit,
pour le premier, de l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la
Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale. Le second concerne l’approbation et la
mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du
règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d’Eurodac, et modifiant le règlement
(UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion
opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice. Ceux-ci impliquent des modifications de la loi
fédérale (LEtr) sur les étrangers et de la loi sur l'asile (LAsi). Le Conseil fédéral a fait de
nombreux changement par rapport au droit en vigueur. Il a par exemple décidé
d'introduire une détention de six semaines supplémentaires pour le requérant d'asile
refusant de coopérer. Il s'agit ainsi d'empêcher qu'une personne puisse, par son
comportement non coopératif, éviter un transfert Dublin. Ses mesures, plus restrictive,
servent à garantir la crédibilité de la politique migratoire. En ce qui concerne les règles
applicables aux familles et aux mineurs, elles ont été formulées plus clairement et elles
prennent mieux en compte la protection d'un mineur à qui on doit désormais assigner
une personne de confiance.
Le Conseil national a commencé son traitement le 19 juin lors de la session d'été. Une
minorité UDC (Mörgeli (udc, ZH), Büchel (udc, SG), Müri (udc, LU), Reimann (udc,
SG),Reimann (udc,AG), Stamm (udc, AG)) s'est opposée à l'entrée en matière des deux
arrêtés fédéraux. Mörgeli (udc, ZH) a pris la parole pour critiquer le système
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Schengen/Dublin, notamment ses coûts et le fait de devoir reprendre
automatiquement du droit européen. Ses autres collègues de l'UDC se sont également
donné à cœur joie à la critique. La conseillère fédérale Sommaruga (ps) a rappelé que le
système Dublin était nécessaire vu la situation critique en Italie avec les milliers de
migrants devant être sauvés par l'opération Mare Nostrum. Elle a demandé d'ouvrir les
yeux face à cette misère et de comprendre que l'Italie avait besoin de soutien. Puis, elle
a souligné l'importance de renouveler le système Dublin et Eurodac. La proposition de
la minorité Mörgeli de ne pas entrer en matière a été rejetée par 134 voix contre 50 et 4
abstentions.
Le traitement a repris lors de la session d'automne. Il y a alors eu quatre propositions
de minorité de gauche et de droite concernant l'arrêté fédéral réglant la reprise du
règlement (UE) n° 604/2013. La Conseillère fédérale Sommaruga a demandé au
parlement de rejeter toutes les propositions de minorité, ce qu'il a fait. L'article 17 qui
règle la manière dont est désignée la personne de confiance à un mineur de LAsi a été
modifié par la Chambre du peuple. Il a été élargi de l'alinéa 6 dans lequel il est stipulé
que c'est au Conseil fédéral de désigner la compétence et le rôle d'une personne de
confiance pour un mineur. Finalement, le premier arrêté fédéral a été adopté avec la
modification de l'article 17 de LAsi par 132 voix contre 53. Le deuxième arrêté fédéral a
été adopté sans discussion par 121 voix contre 49 et 11 abstentions. 
Le Conseil des États a adhéré aux deux arrêtés fédéraux avec la modification proposée
par le Conseil national lors de la session d'automne. Le premier est passé par 37 voix
contre 2 et 4 abstentions et le deuxième par 34 voix contre 2 et 4 abstentions.
Lors du vote final le 26 septembre, le Conseil national a adopté le premier arrêté par
139 voix contre 57 et le deuxième par 127 voix contre 65 et 5 abstentions. Le Conseil des
États a également adopté les deux arrêtés fédéraux, l'un par 42 voix contre 2 et 1
abstention et l'autre 39 voix contre 2 et 4 abstentions. 13

Zwischenstaatliche Beziehungen

Le 15 mars 2018, le Conseil national a, selon la recommandation de la CPE-CN, adopté la
motion "Ouverture d'une ambassade de Suisse en Erythrée. Réseau extérieur au
service des intérêts nationaux", telle que modifiée par le Conseil des Etats. Le Conseil
fédéral est donc chargé de renforcer la présence diplomatique de la Suisse en
Erythrée.
A l'origine de la motion, les membres de l'Union démocratique du centre ont
néanmoins tenu à s'assurer que le Conseil fédéral mette tout en œuvre pour faire
diminuer ce que Maximilian Reimann (udc, AG) a nommé "le flux [des] jeunes réfugiés
économiques d'Erythrée". Une interpellation à laquelle le chef du DFAE Ignazio Cassis a
répondu par l'affirmative, allant jusqu'à envisager une réévaluation de l'aide au
développement destinée au pays de la corne de l'Afrique en cas de non coopération du
régime érythréen. 14

MOTION
DATUM: 15.03.2018
AUDREY BOVEY

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Wie bereits 2008 angekündigt, beantragte der Bundesrat anfangs Jahr dem Parlament
ein zweites Programm zur Stützung der Konjunktur. In einem Nachtrag zum
Voranschlag 2009 nutzte er den im Rahmen der Schuldenbremse verbliebenen
finanzpolitischen Spielraum von rund 700 Mio Fr. aus. Der grösste Teil dieser Mittel
(rund 390 Mio Fr.) sollten dem Ausbau und Unterhalt der Strassen- und
Bahninfrastruktur dienen; rund 100 Mio Fr. waren für Projekte der neuen
Regionalpolitik vorgesehen und weitere 50 Mio Fr. für die Förderung der Forschung und
Entwicklung. Zusätzlich gefördert werden sollten auch energiepolitisch motivierte
Projekte. Zusätzlich schlug der Bundesrat eine vorübergehende Flexibilisierung der
Leistungen der Exportrisikogarantie und der Wohneigentumsförderung vor. So soll bei
der Wohnbauförderung auf die Rückzahlung von Krediten teilweise verzichtet werden,
wenn diese Mittel für energietechnische Sanierungen verwendet werden. In eigener
Kompetenz beschloss die Regierung zudem die Verlängerung der Höchstdauer der
Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate. 
In der Frühjahrssession verabschiedete der NR eine damit erfüllte Motion Favre (fdp,
VD) für zusätzliche Mittel zugunsten der Regionalpolitik und eine Motion der CVP
(08.3968) mit einem Aktionskatalog, der sich zu einem guten Teil mit den vom BR
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vorgeschlagenen Massnahmen deckte, und der auch vom SR teilweise überwiesen
wurde. Der SR hiess zudem ein Postulat der WBK (09.3004) für zusätzliche
Forschungsmittel im Rahmen des Nationalfonds und der KTI gut 15

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Nach dem Scheitern der Solidaritätsstiftung in der Volksabstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
denn sonst zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer
Neuauflage der Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP, und nach einigem Zögern
auch die CVP sprachen sich für die Anwendung der normalen Verteilungsformel für
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit Standesinitiativen bekräftigt. Nach Ansicht des Eidg.
Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen speziellen referendumsfähigen
Beschluss, da es sich um aussergewöhnliche Erträge handle. Im Parlament wurden in
Bezug auf die Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten
die Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden
Räten, dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine
analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt;
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. Schliesslich konnte ein vor allem von SP-Politikern
getragenes Komitee, das in der Endphase der Unterschriftensammlung aktive
Unterstützung durch die SP erhalten hatte, seine Volksinitiative für eine Zuweisung der
ordentlichen Jahresgewinne der Nationalbank an die AHV (abzüglich eines Betrags von 1
Mia. Fr. für die Kantone) einreichen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2002
HANS HIRTER

Als Erstrat befasste sich der Nationalrat mit dem Vorschlag des Bundesrates zur
Verwendung des Verkaufserlöses aus dem überschüssigen Gold der Nationalbank.
Seine vorberatende Kommission schlug dabei eine grundlegende Änderungen am
Konzept vor: Der Bund sollte nicht nur einen, sondern zwei Drittel des Ertrags des rund
20 Mia Fr. betragenden Fonds erhalten. Zudem sollten diese Gelder nicht der
allgemeinen Bundeskasse, sondern der AHV zukommen. Diese Neuaufteilung von zwei
Dritteln für die AHV und einem Drittel für die Kantone würde auch bei der Auflösung
des Fonds nach dreissig Jahren (sofern dann kein anderer Verwendungszweck
bestimmt wird) zum Zuge kommen. Die Fraktionen der SP und der SVP unterstützten
grundsätzlich diesen Vorschlag der Kommissionsmehrheit. Beide vertraten aber auch
noch eigene, abweichende Präferenzen. So sprach sich die SVP dafür aus, die Kantone
leer ausgehen zu lassen und den ganzen Ertrag der AHV zu überlassen. Die SP wollte
während einer ersten Periode von fünfzehn Jahren die zwei Drittel des Bundes je hälftig
für die AHV und für Bildungsprojekte verwenden, um dann in der zweiten Periode die
vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung zu praktizieren (1/3 Bund, 2/3 Kantone ohne
Zweckbindung). Die FDP und die CVP stellten sich hinter den Bundesrat. Dabei sprach
sich die FDP zusätzlich für die von Favre (fdp, VD) beantragte Bestimmung aus, dass
sowohl der Bund als auch die Kantone die Gelder für den Schuldenabbau verwenden
müssen. Nach einer Abstimmungskaskade über die verschiedenen Minderheitsanträge
setzte sich schliesslich der von der SVP und SP getragene Vorschlag der Kommission
(2/3 für die AHV, 1/3 für die Kantone) durch. In der Gesamtabstimmung optierten 109
Abgeordnete für und 77 gegen diesen Verteilschlüssel. Dabei waren die FDP und die
CVP geschlossen dagegen, die SVP und die SP mit nur je zwei Gegenstimmen dafür und
die Grünen hälftig gespalten.
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Internationale Finanzinstitutionen

Im Dezember genehmigte der Ständerat zwei Geschäfte zum internationalen
Währungsfonds. Zum einen ging es um eine Garantieverpflichtung zuhanden der SNB im
Zusammenhang mit einem Darlehen an den Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und
Wachstum, zum anderen um den Beitritt der Schweiz zu den geänderten "Neuen
Kreditvereinbarungen des internationalen Währungsfonds" (IWF). Der Bundesrat war
im September mit den entsprechenden Botschaften an das Parlament gelangt. In der
ersten Vorlage erbat die Landesregierung die Zustimmung der Räte zur Fortführung der
schweizerischen Beteiligung an den Neuen Kreditvereinbarungen, die seit 1998 im
Rahmen des IWF bestehen und überarbeitet werden sollen. Konkret ging es um eine
Aufstockung des Sonderfinanzierungsfonds für ausserordentliche
Stützungsmassnahmen sowie die Flexibilisierung der Mittelbereitstellung im Krisenfall.
Die SNB, welche die Schweiz im Rahmen dieses Abkommens vertritt, sollte dabei
ermächtigt werden, sich mit maximal 10,9 Mia. SZR (ca. 18 Mia. Schweizer Franken) an
internationalen, vom IWF koordinierten Liquiditätsmassnahmen zu beteiligen. Das
Mandat der SNB soll wie beim bisherigen Maximaldarlehen im Umfang von 1,5 Mia. SRZ
auch künftig nicht durch eine Bundesgarantie gedeckt sein. Die kleine Kammer
beschloss einstimmig Eintreten und lehnte mit 30 zu fünf Stimmen einen
Rückweisungsantrag von Maximilian Reimann (svp, AG) ab, der, unterstützt durch
Parteikollegen, das Geschäft an die Aussenpolitische Kommission (APK-NR)
zurückweisen wollte. Gefordert wurde insbesondere eine Prüfung des Verteilschlüssels
und die Limitierung der Schweizer Beiträge. Zudem hinterfragten die sich äussernden
SVP-Ständeräte das Potenzial des IWF, seine Stabilisierungsaufgabe angesichts weiterer
mit Zahlungsschwierigkeiten kämpfender Länder überhaupt noch wahrnehmen zu
können. Die Zustimmung der kleinen Kammer zum Bundesbeschluss erfolgte mit 27 zu
drei Stimmen bei drei Enthaltungen. Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats
(APK-NR) verschob die Behandlung des Geschäfts auf 2011. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2010
SUZANNE SCHÄR

Landwirtschaft

Agrarpolitik

C’est lors de la session de mai que le Conseil national a poursuivi les débats. En cas
d’abandon d’exploitation, une aide d’Etat à la reconversion dans des professions non
agricole a été acceptée. Le Conseil national a ainsi suivi tacitement le Conseil des Etats.
Pour le soutien aux agriculteurs prenant leur retraite anticipée, le principe a été
accepté mais les moyens financiers n’ont pas été accordés. Lors du vote sur le frein aux
dépenses, le résultat de 100 contre 6 ne s’est pas révélé suffisant, le quorum étant fixé
à 101. Le démocrate-chrétien Anton Eberhard (SZ) a obtenu, contre l’avis de Joseph
Deiss, une indemnité destinée à préserver la culture d’arbres fruitiers à haute tige. Le
conseiller fédéral a, sans succès, rappelé que des aides étaient déjà possibles dans ce
domaine et que l’argent manquait pour cette nouvelle mesure. Une coalition des
représentants du monde agricole, de socialistes et d’écologistes est parvenue à
imposer un moratoire, valable jusqu’à la fin 2009, sur l’importation et la mise en
circulation des organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à être utilisés dans
l’environnement (par exemple des semences). Les arguments de la bernoise Simonetta
Sommaruga (ps), proche des milieux de défense des consommateurs, ont séduit de
nombreux représentants de la paysannerie. Elle a notamment affirmé qu’une telle
mesure constituerait un avantage comparatif pour les produits suisses. En précisant
clairement leur mode de production, les producteurs indigènes auraient ainsi la
possibilité de compenser le handicap du prix par une dénomination « sans OGM ». Elle
a également mentionné, comme preuve des préoccupations des citoyens en la matière,
le succès obtenu dans les deux premiers mois de la récolte des signatures en faveur de
l’initiative « pour des aliments produits sans manipulations génétiques ». Les partisans
ont également mentionné le risque, pour les paysans utilisant de telles semences, de
devenir dépendants de l’industrie chimique et des brevets. Une minorité de la
commission, emmenée par le radical Charles Favre (VD), mais défendue par Gerold
Bührer (prd, SH) au plénum, a estimé que l’image de la Suisse, en tant que lieu de
recherche, serait certainement affectée par une telle décision. Joseph Deiss, au nom
du gouvernement, s’est exprimé dans le même sens. Le radical Claude Frey (NE) a
déploré que l’on tente d’introduire un moratoire de manière sournoise, au moyen des
dispositions transitoires de la loi sur l’agriculture. De plus, il a rappelé que le débat
avait eu lieu dans le cadre des délibérations sur Gen-Lex et qu’il continuerait avec
l’initiative populaire lancée en début d’année. L’enveloppe financière de 14,092
milliards pour la période de 2004 à 2007 a été acceptée à une large majorité. La
distribution des fonds reflète également les grandes orientations prises par la politique
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agricole fédérale. Les paiements directs augmentent de 5%, à 10,017 milliards environ.
Les mesures destinées à améliorer les bases de production et les mesures sociales
progressent également de 1,5%, à 1,129 milliard de francs. Quant aux mesures de
soutien au marché, elles baissent de 10%, à 2,946 milliards de francs. Ce crédit-cadre
est toujours susceptible d’être modifié lors des débats budgétaires annuels ou des
programmes d’allégements budgétaires. 18

Internationale Landwirtschaftspolitik

Lors d’une session extraordinaire consacrée aux négociations bilatérales avec l’UE
(bilatérales III), le Conseil national a adopté respectivement par 101 voix contre 73, 106
voix contre 63 et 104 voix contre 63 des motions Joder (udc, BE) (Mo. 10.3473),
Darbellay (pdc, VS) (Mo. 10.3818) et Favre (plr, VD) (Mo. 11.3464) chargeant le Conseil
fédéral d’interrompre les négociations avec l’UE relatives à l’accord de libre-échange
du secteur agroalimentaire. Par ailleurs, la motion Favre vise à exclure la production de
cigarettes des négociations avec l’UE concernant la santé publique. Les motionnaires
estiment que l’ouverture des marchés aurait des répercussions désastreuses pour les
revenus des milliers d’exploitations agricoles et considèrent que la stratégie de qualité
défendue par le Conseil fédéral n’est pas suffisante pour répondre à ce type de défi. Le
Conseil fédéral s’est opposé à ces motions arguant qu’un libre-échange ouvre de
nouveaux marchés aux entreprises suisses, notamment au secteur agroalimentaire, et
que les négociations relatives au secteur agricole sont liées aux négociations d’autres
domaines pour lesquels il souhaite obtenir des avantages (sécurité alimentaire, sécurité
des produits et santé publique). Une partie des démocrates-chrétiens ainsi qu’une très
grande majorité des radicaux-libéraux et des socialistes se sont opposés à ces
motions. 19

MOTION
DATUM: 09.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Nationalrat hiess die 1992 eingereichte parlamentarische Initiative Reimann (svp,
AG), welche eine marktkonforme Verzinsung der Verrechnungssteuern verlangte, mit
79 zu 62 Stimmen gut. Demnach sollen natürlichen und juristischen Personen mit
Wohn- resp. Geschäftssitz in der Schweiz im Kalenderjahr, in welchen ein
Rückerstattungsantrag gestellt wurde, die Verrechnungssteuern auch marktgerecht
verzinst werden. Der Bundeskasse würden dadurch Einnahmenausfälle in der Höhe von
CHF 150 Mio. bis 400 Mio. entstehen. Eine Kommission erhielt den Auftrag, bis
spätestens im Frühling 1995 einen Bericht und Antrag zu diesem Geschäft
auszuarbeiten. Der Nationalrat überwies eine Motion (Mo. 93.3528) seiner Kommission
für Rechtsfragen, die den Bundesrat beauftragt, die Wettbewerbsfähigkeit und
Attraktivität des schweizerischen Finanzplatzes im Bereich der Anlagefonds durch
fiskalische Massnahmen zu stärken, nur als Postulat. Das Begehren, welches von links-
grüner Seite angefochten wurde, schlug insbesondere eine EU-kompatible
Ausgestaltung der Verrechnungssteuer vor. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) hatte im März 1993 die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Nationalrats beauftragt, einen Entwurf zur
Revision des Verrechnungssteuergesetzes auszuarbeiten. Danach sollen zumindest
natürlichen und juristischen Personen mit Sitz in der Schweiz Verrechnungssteuern
künftig verzinst werden, wenn der Fiskus die Verrechnungssteuer nicht innert 60 Tagen
nach dem Antrag zurückerstattet. Im März stellte die WAK zwei Lösungen zur Diskussion.
Während die erste Variante lediglich ein beschleunigtes Rückerstattungsverfahren
anstrebt, sieht die zweite Variante eine Verzinsung ab dem 61. Tag nach Eingang des
Rückerstattungsantrags vor. Beide Vorschläge stiessen in der Vernehmlassung bei den
Kantonen, den Finanzdirektoren und der Bankiervereinigung vorwiegend auf Skepsis.
Neben Steuerausfällen von rund CHF 150 Mio. pro Jahr wurde ein administrativer
Mehraufwand geltend gemacht. In Betracht gezogen wurde der Vorschlag einer
pauschalen Verzinsung. Nach dieser Variante erhielten im Inland wohnhafte natürliche
Personen nicht bloss die Verrechnungssteuer von 35%, sondern einen auf 35,5% oder
36% erhöhten Betrag zurückerstattet. Im November beantragte die nationalrätliche
WAK dem Plenum aus Gründen der Steuerausfälle mit 12 zu 6 Stimmen aber
Nichteintreten auf die Initiative. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.1995
EVA MÜLLER
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Gestützt auf eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) von 1993 und im Auftrag
des Ratsplenums hatte die WAK des Nationalrats verschiedene Varianten zur
marktkonformen Verzinsung des Rückerstattungsanspruchs der Verrechnungssteuer
für natürliche und juristische Personen ausgearbeitet und dabei insbesondere auch
eine pauschale Verzinsung geprüft. Danach wäre den im Inland wohnhaften natürlichen
Personen nicht bloss die Verrechnungssteuer von 35%, sondern ein auf 35,5% oder
36% erhöhter Betrag zu erstatten. Eine Kommissionsmehrheit hatte die Kosten für den
Bund auf CHF 180 Mio. beziffert und deshalb im November 1995 mit Rücksicht auf die
Finanzlage des Bundes Nichteintreten empfohlen. In der Frühjahrssession versuchte
die von Georg Stucky (fdp, ZG) angeführte Kommissionsminderheit vergebens, den
Nationalrat dazu zu bewegen, von der WAK eine ausgearbeitete Vorlage zu verlangen.
Der Nationalrat korrigierte seinen vor drei Jahren gefassten Beschluss und trat mit
124:40 Stimmen nicht auf die Verzinsungsvorlage ein. Er folgte damit dem Bundesrat,
der sich vehement gegen diese Einnahmereduktion gewehrt hatte. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.04.1996
EVA MÜLLER

Weil in der Presse immer wieder Meldungen über das steuerbare Einkommen von
Prominenten und Reichen veröffentlicht werden, hat Ständerat Reimann (svp, AG) in
einer parlamentarischen Initiative den Verschluss der amtlichen Steuerregister verlangt.
Die Daten sollten nur nach Einwilligung der betroffenen Person oder zur Amts- und
Rechtshilfe herausgegeben werden. Die Kommissionsmehrheit empfahl die Initiative
zur Ablehnung. Die Transparenz diene nicht zuletzt auch der Korruptionsbekämpfung,
so Marty (fdp, TI). Der Ständerat verwarf die Initiative mit 14 zu 9 Stimmen. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Ständerat überwies eine Empfehlung Reimann (svp, AG), die es Anlegern und
Steuerzahlern bei der Deklarierung ihres Wertschriftenvermögens erlaubt, bereits 2003
den Depotauszug der Banken als steuerlichen Vermögensnachweis zu verwenden. 24

ANDERES
DATUM: 05.06.2002
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer behandelte der Ständerat die Vorlage zu den Sofortmassnahmen im
Bereich der Ehepaarbesteuerung. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
sprach sich der Rat mit 25:10 Stimmen für den neuen Verheiratetenabzug auch für
Paare aus, bei denen nur ein Partner erwerbstätig ist, und verwarf damit einen
Minderheitsantrag Sommaruga (sp, BE), welcher diesen streichen wollte. Die Vorlage
passiert die Gesamtabstimmung mit 35:0 Stimmen.

Im Nationalrat hatten ein Nichteintretens- und zwei Rückweisungsanträge keine
Chance: Eine Minderheit Genner (gp, ZH) fand es unverständlich, vor dem anstehenden
Systementscheid Splitting/Individualbesteuerung kostspielige Sofortmassnahmen zu
beschliessen. Eine Minderheit Jacqueline Fehr (sp, ZH) forderte statt des neuen
Verheiratetenabzugs eine Tarifanpassung, um keine Ungerechtigkeit bei den
Rentnerpaaren zu schaffen, während Wäfler (edu, ZH) das Steuersystem auf den
Haushalt als wirtschaftliche Einheit abstützen wollte. Gemäss Bundesrat Merz schaffe
eine Tarifanpassung statt des Verheiratetenabzugs neue Probleme. In der
Detailberatung unterlag ein Minderheitsantrag von Jacqueline Fehr (sp, ZH), der statt
des Verheiratetenabzugs auch für pensionierte Ehepaare, die über zwei
Renteneinkommen verfügen, den höheren Zweiverdienerabzug vorsah. Bundesrat Merz
lehnte den Zweiverdienerabzug für Rentner vor allem aus finanziellen Gründen ab. Die
Kommissionssprecher Zuppiger (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) räumten eine
Benachteiligung der verheirateten Rentner ein, doch schien ihnen diese im Hinblick auf
das neue Steuersystem, das in absehbarer Zeit realisiert werden soll, vertretbar. Die
Vorlage, die Mindereinnahmen von 650 Mio Fr. (davon 540 Mio für den Bund) zur Folge
hat, wurde in der Gesamtabstimmung gegen Stimmen aus dem links-grünen Lager
angenommen. Das Geschäft passierte die Schlussabstimmung im Ständerat mit
Einstimmigkeit und im Nationalrat mit 166:0 Stimmen bei 19 Enthaltungen. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH

2006 hatte Ständerat Reimann (svp, AG) eine parlamentarische Initiative eingereicht mit
dem Ziel, die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien durch eine
Änderung im Steuerharmonisierungsgesetz und im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer einheitlich zu regeln. Nach der grundsätzlichen Zustimmung der
Schwesterkommission des Nationalrates hatte die SPK-SR einen entsprechenden
Entwurf ausgearbeitet. Dabei hatte sie den höchsten abzugsfähigen Betrag bei der
Bundessteuer für natürliche und juristische Personen auf 10'000 Fr. festgelegt; die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2008
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Kantone werden bei ihrer Steuergesetzgebung zwar verpflichtet, derartige Abzüge
zuzulassen, der Umfang bleibt ihnen aber freigestellt. Zudem hatte sie beschlossen, die
Definition der politischen Partei ins Gesetz aufzunehmen und nicht auf dem
Verordnungsweg der Verwaltung zu überlassen. Der Bundesrat lehnte den Entwurf ab:
Aus grundsätzlichen Überlegungen (ausserfiskalische Zielsetzung) und weil er
Doppelspurigkeiten beim (bereits zugelassenen) Politsponsoring der Unternehmen
befürchtete. Wenn die Räte sich für Eintreten aussprechen sollten, so würde er sich
dafür engagieren, diese neue Abzugsmöglichkeit, die ohnehin quer in der Landschaft
stehe, da die Bemühungen der letzten Jahre auf eine Vereinfachung des Steuersystems
zielten, nur bei natürlichen Personen einzusetzen und eine Höchstgrenze deutlich
unter 10'000 Fr. festzulegen. Gegen die Skepsis des links-grünen Lagers trat der
Ständerat mit 36 zu 4 Stimmen auf den Entwurf ein. In der Detailberatung setzten sich
die Anträge der Kommission auf der ganzen Linie durch. In der Gesamtabstimmung
passierte der Entwurf mit 29 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung. 26

Nachdem der Ständerat schon im Vorjahr die Vorlage über die Abzugsfähigkeit von
Zuwendungen an politische Parteien nach dem Entwurf der Kommission gutgeheissen
hatte, behandelte nun auch der Nationalrat dieses Geschäft, das auf eine
parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) zurückgeht. Dabei wird angestrebt, für
die steuerliche Berücksichtigung der Parteispenden eine klare Rechtsgrundlage zu
schaffen. Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass neu nachweisbare Spenden bis zu 10'000
Fr. bei der direkten Bundessteuer in Abzug gebracht werden können. Bei den
Kantonalsteuern soll der Kanton die Höchstgrenze festlegen.

In der Detailberatung war vor allem die Obergrenze von 10'000 Fr. umstritten. Während
einige Ratsmitglieder diese als zu hoch erachteten, wollte eine linke Minderheit diesen
Betrag auf 20'000 Fr. erhöhen unter der Bedingung, dass die Zuwendungen offengelegt
werden müssen. Schliesslich setzte sich der im Entwurf festgelegte Höchstbetrag von
10'000 Fr. durch. Anders als der Ständerat wollte die grosse Kammer jedoch nichts
davon wissen, den Steuerabzug auch juristischen Personen zuzugestehen. Sie schloss
sich mit dieser Meinung dem Bundesrat an, der bereits darauf hingewiesen hatte, dass
Unternehmen andernfalls zweimal steuerlich entlastet würden, da sie bereits heute
Beiträge an politische Parteien als „Polit-Sponsoring“ abziehen können. Der Ständerat
stimmte diesem Punkt in der Differenzbereinigung zu. Der Entwurf wurde in der
Schlussabstimmung mit 37 zu 4 (Ständerat) bzw. 140 zu 43 (Nationalrat) angenommen. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
NATHALIE GIGER

Bei der Behandlung der Vorlage zur steuerlichen Entlastung von Familien beschloss der
Ständerat Eintreten ohne Gegenantrag. Ein Rückweisungsantrag von Maximilian
Reimann (svp, AG) blieb chancenlos. Reimann hatte argumentiert, dass die aktuelle
Vorlage Familien benachteilige, die ihre Kinder vollumfänglich selbst betreuen würden.
In der Detailberatung war vor allem die Höhe des Kinderbetreuungsabzuges sowie das
Datum der Inkraftsetzung des Gesetzes umstritten. Beim maximal abzugsfähigen Betrag
für die Kinderbetreuung wurde diskutiert, ob dieser wirklich 12'000 Fr. betragen sollte
oder doch nur 8500 Fr. wie von einer die politischen Lager übergreifenden Minderheit
gefordert wurde. Diese argumentierte, dass die effektiven Betreuungskosten heute
durchschnittlich zwischen 5000 und 6000 Fr. lägen und nicht wenige Kantone einen
wesentlichen tieferen Betrag für den Abzug vorsehen. Auch könnte dadurch, dass so
viel mehr Geld für die Kinderbetreuung als für den Kinderabzug ausgegeben werde,
tatsächlich der Eindruck entstehen, dass Frauen, die ihre Kinder selbst betreuen,
benachteiligt seien. Mit 25 zu 15 Stimmen setzte sich jedoch die Kommissionsmehrheit
und damit die Fassung des Bundesrates durch.

Was die Frage der Inkraftsetzung des neuen Gesetzes anbelangte, sprach sich die
vorberatende Kommission für einen früheren, rückwirkenden Termin aus (1. Januar
2010). Der Bundesrat hatte für den 1. Januar 2011 plädiert und argumentierte, die
rückwirkende Inkraftsetzung sei vollzugstechnisch faktisch ausgeschlossen, dies vor
allem wegen der echten Gegenwartsbemessung der quellenbesteuerten Personen. Der
Rat schloss sich dieser Argumentation an und folgte dem Bundesrat. In der
Gesamtabstimmung wurde das Gesetz nach der Vorlage des Bundesrates mit 36 zu 2
Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen.

Im Nationalrat wurde von der grünen Fraktion Nichteintreten sowie von zwei linken
Minderheitsanträgen Rückweisung gefordert, mit dem Auftrag, zuerst darzulegen wie
sich die Einkommensausfälle in Zeiten der Krise auf den Finanzhaushalt auswirken.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2009
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Diese Anträge fanden jedoch keine Rückendeckung und wurden klar verworfen. In der
Detaildebatte erzeugte wiederum die genaue Ausgestaltung des
Kinderbetreuungsabzuges und des Kinderabzuges am meisten Diskussion. Die SVP
argumentierte wiederum, dass die Vorlage die traditionelle Familie, die sich selbst um
die Kinder kümmere, benachteilige. Deshalb verlangte sie einen Abzug für alle Familien
und nicht nur für jene, die ihre Kinder auswärts betreuen liessen. Dieser
Minderheitsantrag blieb jedoch ohne Chancen im Rat.

Bei der exakten Ausgestaltung der Abzüge setzte sich nach langer Diskussion
schliesslich der Vorschlag von Lucrezia Meier-Schatz (cvp, SG) durch, der den neuen
Abzug für die Kinderbetreuung auf 10'000 statt 12'000 Fr. beschränkt, im Gegenzug
jedoch den Rabatt auf den Steuerbetrag von 170 auf 250 Fr. pro Kind erhöht. Diese
Ausgestaltung der Abzüge richtet die Steuerreform stärker auf die tieferen Einkommen
aus und wurde deshalb von den Linken und der CVP unterstützt.

In der Frage der Inkraftsetzung folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit, die
auf einer frühen Einführung der Reform beharrte, und sprach sich für den 1. Januar
2010 als Einführungsdatum aus. Die Kommission argumentierte, dass nur so eine
möglichst rasche Entlastung der Familien durchgesetzt werden könne und auch ein
Zeichen für die Ankurbelung der Konjunktur gesetzt werden könne. In der
Gesamtabstimmung passierte die Gesetzesvorlage schliesslich mit 135 zu 21 Stimmen.

In der Differenzbereinigung hielt der Ständerat stillschweigend an der Inkraftsetzung
2011 fest, während er in der Frage der Höhe der Steuerabzüge auf die Regelung des
Nationalrates einschwenkte. Der Nationalrat stimmte in der zweiten Lesung der
späteren Inkraftsetzung zu, worauf das Geschäft noch in der gleichen Session definitiv
verabschiedet werden konnte. 28

Indirekte Steuern

Der Kompromiss erwies sich auch bei den Beratungen des Nationalrats in der
Wintersession als tragfähig. Der Rückweisungsantrag der Liberalen wurde mit 105 zu 17
Stimmen abgelehnt. Allerdings bekundete vor allem die SVP Mühe, sich an die
Abmachungen unter den Bundesratsparteien zu halten. Ihr Sprecher Blocher (ZH)
kündigte an, dass die Fraktion die Forderungen nach einer zeitlichen Befristung und für
einen Abbau der direkten Steuern um mindestens Zehn Prozent unterstützen werde. In
der Detailberatung unterlagen jedoch die Anträge Reimann (svp, AG) und Coutau (lp,
GE) für eine Befristung auf zwölf Jahre sowie der Antrag Rychen (svp, BE) für einen
Rabatt bei der direkten Bundessteuer relativ deutlich. Bei der abstimmungspolitisch
wichtigen Frage der Besteuerung des Gastgewerbes korrigierte die Volkskammer den
Ständeratsentscheid und beschloss, diese Branche während einer Übergangsphase von
Fünf Jahren mit einem reduzierten Satz von 4% zu belasten. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Beide Räte gaben einer Standesinitiative des Kantons Zürich, die den öffentlichen
Verkehr unter einen reduzierten Steuersatz stellen und ihm den vollen Vorsteuerabzug
gewähren wollte, keine Folge. Die vorberatende Kommission des Ständerates wollte im
Bereich des Service public keine Sonderregeln einführen und verwies auf die Beratung
zum neuen MWStG, in welcher dasselbe Anliegen bereits abgelehnt worden war.
Bahngewerkschafter Leuenberger (sp, SO) unterstützte dagegen die Initiative. Die
Förderung des öffentlichen Verkehrs entspreche einem hohen verkehrspolitischen Ziel
und die Besteuerung von Subventionen sei überhaupt ein Unsinn. Mit dem Hinweis auf
die EU, deren Staaten alle einen Sondersatz für den ÖV kennen, unterstützte auch
Spoerry (fdp, ZH) das Begehren. Der Rat lehnte die Standesinitiative aber mit 19 zu 14
Stimmen ab. Im Nationalrat stellte sich die Kommissionsmehrheit dem Anliegen
ebenfalls entgegen. Kaufmann (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) störten sich an der
Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem privaten Verkehr. Eine Förderung auf dem
Subventionsweg sei eher zu begrüssen. Mit 84 zu 72 Stimmen wurde der
Standesinitiative keine Folge gegeben. 30

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Bei der Behandlung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben im Erstrat
beantragte CVP-Ständerat David (SG) namens der Kommission, nur ausländische
institutionelle Anleger von der Umsatzabgabe zu befreien. Inländische sollten dagegen
neu als Effektenhändler bezeichnet werden und der obligatorischen Umsatzabgabe
unterliegen, auch wenn sie ihre Geschäfte an ausländischen Börsen abwickeln. Die
Dringlichkeit wurde nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz zur bundesrätlichen Lösung
würden die Mindereinnahmen folglich nur noch 218 Mio Fr. betragen. Leuenberger (sp,
SO) bezog die Opposition und stellte einen Nichteintretensantrag. Er vermisste
entsprechende Kompensationen. Sein Parteikollege Plattner (BS) dagegen unterstützte
den Kommissionsantrag, weil er den Verlust von Arbeitsplätzen befürchtete. Ein Antrag
des Aargauers Reimann (svp) verlangte den Einbezug inländischer Vorsorger und
Sozialversicherer. Schweiger (fdp, ZG) schliesslich plädierte für die bundesrätliche
Vorlage. Das Plenum entsprach dem Kommissionsbeschluss.

Im Nationalrat fand die ständerätliche Variante allerdings nur bei einer Minderheit der
vorberatenden Kommission Gehör. Rennwald (sp, JU) bemängelte die fehlende
Kompensation und beantragte die Rückweisung. Die grüne Fraktion stellte Antrag auf
Nichteintreten. Das drohende Loch in der Bundeskasse hätten wieder einmal die
einfachen Steuerzahler zu begleichen. Fässler (sp, SG) argumentierte, die drohende
Abwanderung mache allein die Streichung der Stempelsteuer für inländische Anleger
notwendig. Finanzanalyst Kaufmann (svp, ZH) sprach sich für eine Globallösung aus, bei
der alle institutionellen Anleger berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Kommission –
vertreten durch Blocher (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) – favorisierte dagegen den
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates und der Rat entsprach diesem Antrag mit 94
zu 90 Stimmen. Der Ständerat hielt jedoch an seinem Beschluss fest und konnte den
Nationalrat in der zweiten Lesung umstimmen. Beide Räte stimmten in der
Wintersession auch der dringlichen Inkraftsetzung zu. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Finanz- und Ausgabenordnung

In der Sommersession behandelte der Ständerat  die Totalrevision des
Finanzhaushaltsgesetzes: Er begrüsste die bessere Vergleichbarkeit der
Rechnungslegung des Bundes mit jener der Kantone, der Gemeinden, aber auch des
Auslandes. In der Detailberatung verpflichtete er Parlament und Regierung, Sach- und
Finanzierungsentscheide soweit als möglich aufeinander abzustimmen. Unverändert
aus dem alten Gesetz übernommen wurden die Ausführungsnormen zur
Schuldenbremse; abgelehnt wurde hingegen ein Antrag Leuenberger (sp, SO), beim
Entwurf und Vollzug des Voranschlags auch nach Möglichkeiten für Mehreinnahmen zu
suchen. Bei der dringlichen Kreditsprechung beharrte die kleine Kammer im Gegensatz
zum Nationalrat auf dem geltenden Recht, wonach der Bundesrat eine nicht
budgetierte Aufgabe, die keinen Aufschub erträgt, vor der Bewilligung eines
Nachtragskredites durch die Bundesversammlung beschliessen kann, wobei er wenn
möglich die vorgängige Zustimmung der Finanzdelegation einholt. Um weitere Fälle
analog dem Scheitern des Rüstungsprogramms 2004 zu verhindern, schlug Reimann
(svp, AG) eine Änderung im Differenzbereinigungsverfahren vor: Die Einigungskonferenz
sollte zu jeder einzelnen Differenz eines Budgets oder eines Verpflichtungskredits
einen separaten Antrag stellen; bei Ablehnung des Antrages sollte der
Verpflichtungskredit gestrichen resp. der tiefere Betrag aus der dritten Beratungsrunde
gelten. Bundesrat Merz und die Ratsmehrheit argumentierten, dieses Vorgehen
durchbräche den Grundsatz der Gesamtbereinigung und gefährde die positive
Konsensfindung, worauf der Vertreter der SVP seinen Vorschlag zurückzog. Beim
Finanzplan hielt der Ständerat ebenfalls an der bestehenden Regelung, Kenntnisnahme
und nicht Genehmigung durch das Parlament, fest. Die Vorlage passierte die
Gesamtabstimmung mit 19 Stimmen bei drei Enthaltungen. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2005
MAGDALENA BERNATH
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Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Frühlingssession nahm die kleine Kammer eine im Vorjahr bereits vom
Nationalrat gebilligte Motion der CVP-Fraktion (Mo. 03.3311) an, welche die
Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und der Strukturen der
Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse forderte. Das Parlament
überwies auch eine Motion von Ständerat Altherr (fdp, AR) (Mo. 04.3811) und eine in die
gleiche Richtung zielende Motion von Nationalrat Favre (fdp, VD) (Mo. 04.3810), welche
eine detaillierte Erfassung der Aufgaben und Aufträge der Bundesverwaltung und deren
Kosten verlangten und, unter Einbezug der Kantone, die Benennung der Schwerpunkte
künftiger Staatstätigkeit. Um zu verhindern, dass der Bundeshaushalt in den
kommenden Jahren wieder aus dem Ruder läuft, stimmten die Räte einer Motion
Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) zu, gemäss der die Ausgaben 2008 den Voranschlag
2004 um maximal 3 Mia Fr. überschreiten dürfen, wobei die Mehrausgaben so weit wie
möglich für wachstumspolitisch sinnvolle Aufgaben einzusetzen sind. Finanzminister
Merz appellierte an das Parlament, zur Umsetzung konsequent Hand zu bieten. In der
Wintersession überwies der Ständerat schliesslich eine Motion Lauri (svp, BE) (Mo.
05.3287) , welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung
der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren.
Ausführlich debattiert, aber mit 18:13 Stimmen abgelehnt wurde ein Postulat
Sommaruga (sp, BE) (Po. 05.3597), das als „Gegenrecht“ zur Schuldenbremse auf der
Ausgabenseite ein Gesetz zur Gegenfinanzierung von Steuersenkungen anregte. 33

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Die periodische Kontrolluntersuchung der Fahrtüchtigkeit von Autolenkerinnen und
Autolenkern soll nicht ab dem 70. Altersjahr einsetzen, sondern erst ab dem 75. Dies
verlangt eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG), welche im Juni 2015 im
Nationalrat eingereicht worden war. In den Nachbarländern gebe es trotz der EU-
Führerscheinrichtlinie 2006/126/EG keine periodische Kontrolluntersuchung der
Fahrtüchtigkeit und im Vergleich zur Schweiz auch keine nennenswerten Unterschiede
in der Unfallstatistik. Der Bund missachte die Selbstverantwortung der älteren
Autofahrer, so Nationalrat Reimann. Die KVF-NR sah indes in der periodischen
Untersuchung ab dem 70. Altersjahr keine Diskriminierung und auch keine zu grosse
Einschränkung in der Selbstverantwortung und beantragte im November 2015 mit 15 zu
9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Wobmann (svp, SO) stellte sich gegen diesen Antrag. Am 16. Dezember 2015 gab der
Nationalrat der parlamentarischen Initiative Reimann mit 97 zu 82 Stimmen bei 4
Enthaltungen Folge. Zusammen mit knappen Mehrheiten der Fraktionen von CVP und
FDP gewann die geschlossen stimmende SVP-Fraktion über die ablehnende Ratslinke.
Im April 2016 beantragte auch die KVF-SR mit 6 gegen 3 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die periodischen
Kontrolluntersuchungen ab 70 Jahren seien nicht diskriminierend, zudem sei die
Regelung im Rahmen der Via Sicura optimiert worden. Die Kommission verwies weiter
auf das eigene Kommissionspostulat, welches eine Evaluation der Via Sicura-
Massnahmen fordert. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) beantragte Folgegeben. Am 8. Juni
2016 debattierte die kleine Kammer über das Geschäft. In den Voten wurde
hauptsächlich auf die wissenschaftliche Evidenz eingegangen: Die Unfallstatistik zeige,
dass alte Fahrerinnen und Fahrer keine Risikogruppe darstellten. Konrad Graber (cvp,
LU) ging darauf nicht ein, empfahl dem Rat aber aus Effizienzgründen wie bei der
parlamentarischen Initiative Regazzi keine Folge zu geben und erst den Bericht über die
Evaluation der Via Sicura abzuwarten. Die kleine Kammer folgte entgegen diesem Votum
der Minderheit Hösli und gab der Initiative mit 22 zu 19 Stimmen (keine Enthaltungen)
Folge. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2016
NIKLAUS BIERI
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Nach der Annahme der parlamentarischen Initiative Reimann (svp, AG) zur periodischen
Kontrolluntersuchung der Fahrtüchtigkeit ab 75 statt ab 70 Jahren, reichte die KVF-NR
im März 2017 den Entwurf zu einer entsprechenden Änderung des
Strassenverkehrsgesetzes ein. Im Mai 2017 nahm der Bundesrat dazu Stellung. Der
Bundesrat stellte darin fest, dass sich im Vernehmlassungsverfahren die Befürworter
und Gegner einer späteren Prüfung der Fahrtüchtigkeit die Waage halten. Weil der
Bundesrat die Eigenverantwortlichkeit der Seniorinnen und Senioren in diesem Bereich
fördern möchte, stimmte er einer Heraufsetzung des Untersuchungsalters zu, jedoch
unter dem Vorbehalt flankierender Massnahmen wie beispielsweise
Sensibilisierungskampagnen, damit die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleistet
sei. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2017
NIKLAUS BIERI

Nachdem einer parlamentarischen Initiative Reimann (svp, AG) zur Heraufsetzung der
periodischen Kontrolluntersuchung der Fahrtüchtigkeit vom 70. auf das 75. Altersjahr
im Parlament Folge gegeben worden war, behandelte der Nationalrat im Juni 2017 eine
entsprechende Änderung des Strassenverkehrsgesetzes. Eine Mehrheit der KVF-NR
empfahl die Annahme, eine Minderheit Hardegger (sp, ZH) wollte die Vorlage so ändern,
dass eine erste obligatorische Untersuchung mit 70 Jahren stattfindet, die nächste aber
erst mit 75 (statt alle zwei Jahre, wie bisher). In der Debatte wurden hauptsächlich die
Antworten von Ärzteverbänden im vom Astra in dieser Sache durchgeführten
Vernehmlassungsverfahren herangezogen. Der Nationalrat folgte schliesslich seiner
Kommissionsmehrheit und nahm das höhere Alter bei der ersten
Fahrtüchtigkeitsprüfung mit 143 zu 15 Stimmen (bei 26 Enthaltungen) an. Im September
2017 stimmte auch der Ständerat der Vorlage trotz eines eindringlichen Appells von
Ständerat Jositsch (sp, ZH) mit 34 zu 4 Stimmen (5 Enthaltungen) zu. In den
Schlussabstimmungen vom 29. September 2017 wurde die Gesetzesänderung in beiden
Kammern klar angenommen. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2017
NIKLAUS BIERI

Im Juni 2017 fragte Nationalrat Page (svp, FR) in einem Postulat, ob eher ein Arztzeugnis
oder eine Eignungsprüfung für Autofahrerinnen und Autofahrer über 75 Jahre sinnvoll
sei. Zur Zeit der Einreichung stand in den Räten die Behandlung einer
Gesetzesänderung an, die aus einer parlamentarischen Initiative Reimann (svp, AG)
hervorgegangen war und den Startzeitpunkt der ärztlichen Beurteilung der
Fahrtüchtigkeit von Personen über 70 Jahren betraf. Pierre-André Page ging es jedoch
nicht um die Periodizität, mit welcher die Fahreignung ärztlich getestet wird, sondern
darum, dass die ärztliche Fahreignungsprüfung durch einen Fahrtest ersetzt werden
könnte – bei einem Fahrtest sei die praktische Fahreignung besser zu erkennen als in
der Arztpraxis. Während die Gesetzesänderung zur Heraufsetzung des Alters der
periodischen Kontrolluntersuchung der Fahrtüchtigkeit noch 2017 angenommen wurde,
blieb das Postulat Page unbehandelt, bis es im Mai 2019 abgelehnt wurde: Nationalrat
Reimann wehrte sich als Direktbetroffener gegen eine neue obligatorische Fahrprüfung
für Autolenker über 75 Jahren und Bundesrätin Sommaruga hielt daran fest, dass es um
die Fahreignung gehe und diese medizinisch festgestellt werden müsse. Der Rat lehnte
das Postulat mit 151 gegen 19 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) ab. 37

POSTULAT
DATUM: 08.05.2019
NIKLAUS BIERI

Luftfahrt

Auf 1. Dezember übernahm die Schweiz die neuen Passagierrechte der EU. Damit haben
Passagiere bei Verspätungen, Überbuchungen und Absagen von Flügen bei Starts in der
Schweiz wie bei Abflügen aus der EU Anrecht auf eine Entschädigung. (Siehe dazu auch
die Antwort des Bundesrates auf eine Frage Favre (fdp, VD) (06.5042). 38

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.11.2006
MAGDALENA BERNATH
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Umweltschutz

Abfälle

Die Papierflut einzudämmen setzte sich eine im Berichtsjahr eingereichte Motion
Reimann (svp, AG) zum Ziel. Die Parlamentsmitglieder sollen vor die Wahl gestellt
werden, ob sie von den Verwaltungsstellen zugestellte und nicht mit der
Parlamentsarbeit in Zusammenhang stehende Dokumente weiterhin auf dem Postweg
oder neu auf elektronischem Weg erhalten, oder ob sie gar auf die Zustellung solcher
Dokumente verzichten wollen. Der Bundesrat beantragte die Motion zur Annahme und
der Nationalrat folgte ihm als Erstrat stillschweigend. 39

MOTION
DATUM: 26.09.2014
MARLÈNE GERBER

Im Sinne der Nachhaltigkeit empfahl auch die vorberatende ständerätliche Kommission
ihrem Rat die Annahme einer Motion Reimann (spv, AG), wonach
nichtparlamentsbedingte periodische Druckerzeugnisse den Parlamentsmitgliedern
nur noch auf expliziten Wunsch und nicht mehr länger ungefragt in Papierform
zugestellt werden sollen. Das im Vorjahr vom Nationalrat befürwortete und ebenfalls
durch den Bundesrat und die Bundeskanzlerin gestützte Anliegen wurde in der
Frühjahrssession 2015 von Ständerat überwiesen. 40

MOTION
DATUM: 09.03.2015
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der ausserordentlichen Session zu Corona im Mai 2020 entschied die WAK-NR mit 14
zu 10 Stimmen, eine auf der parlamentarischen Initiative Reimann (spv, AG; Pa.Iv. 19.481)
beruhende Kommissionsinitiative einzureichen, welche die Anliegen von Reimann
teilweise aufnahm. So beabsichtigte die Kommission, die Gewinne der Schweizerischen
Nationalbank aus den Straf- resp. Negativzinsen statt dem Reingewinn zukünftig
gesamthaft der AHV zukommen zu lassen – Reimann hatte offengelassen, ob auch die 2.
oder 3. Säule davon profitieren sollten. Die Begründung übernahm die Kommission
dabei weitgehend von Reimann: Während die Negativzinsen die AHV belasteten,
profitierten Bundes- und Kantonshaushalte aufgrund des Zinsüberschusses auf neuen
Bundesobligationen davon. Durch ihre Zuweisung an die AHV sollten die
entsprechenden Gelder an die Bevölkerung zurückfliessen. Gleichzeitig reichte die
Kommission aber auch eine Motion 20.3450 ein, gemäss welcher der Anteil des Bundes
an den ordentlichen Ausschüttungen und allfälligen zusätzlichen Ausschüttungen der
SNB in den Schuldenabbau fliessen sollten. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2019 reichte Maximilian Reimann (svp, AG) eine parlamentarische
Initiative ein, mit der er Erträge aus Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank
der Altersvorsorge zugutekommen lassen wollte, statt diese wie bis anhin dem
Reingewinn der SNB zuzuschlagen. Ob die gesamten Erträge in die AHV geleitet oder
Teile davon auch für die zweite oder dritte Säule verwendet werden sollten, liess er
ausdrücklich offen. Zwar bezeichnete Reimann die Erhebung der Negativzinsen als
«sinnvolle und zweckmässige währungspolitische Massnahme», kritisierte aber deren
Folgen für die Altersvorsorgeeinrichtungen. Nachdem Reimann, der aufgrund der
parteiinternen Alters- und Amtszeitregelung nicht mehr auf der SVP-Liste angetreten
war, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 seinen Nationalratssitz verloren hatte,
übernahm Thomas Matter (svp, ZH) die Initiative. 
Im Mai 2020 entschied sich die WAK-NR aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-
Krise für die AHV mit 14 zu 10 Stimmen, eine eigene, weitgehend mit der Initiative
Reimann übereinstimmende parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 20.432) einzureichen.
Der zentrale Unterschied bestand darin, dass sich die Kommissionsinitiative
ausdrücklich auf die Finanzierung der AHV konzentrierte und die berufliche und private
Vorsorge von der Regelung ausnahm. In der Folge zog Matter die Initiative Reimann
zurück. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Private Vorsorge

Der Nationalrat nahm ohne Debatte eine Motion Reimann (svp, AG) zur Verlängerung
der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) bis zur endgültigen Aufgabe der
Erwerbstätigkeit an. Das Anliegen beauftragt den Bundesrat, auf dem Verordnungsweg
die Grundlagen zu legen, damit Personen, die über das ordentliche AHV-Rentenalter
hinaus erwerbstätig bleiben, bis zur tatsächlichen Aufgabe der Erwerbstätigkeit
steuerbegünstigte Beiträge in die Säule 3a leisten und den Bezug von Altersleistungen
der Säule bis dann herauszögern können. Heute ist dies bis ins Alter von 70 Jahren bei
Männern und 69 Jahren bei Frauen möglich; eine Grenze, die die Motion aufheben
möchte. Der Bundesrat beantragte mit Verweis auf die durch die Motion zu
erwartenden Steuerausfälle, diese abzulehnen. Die grosse Kammer nahm sie jedoch mit
105 zu 74 Stimmen bei 8 Enthaltungen an, womit die Ratslinke, die GLP und die Hälfte
der CVP von den restlichen bürgerlichen Parteien überstimmt wurden. Der Ständerat
konnte sich im Berichtsjahr noch nicht zum Geschäft äussern. 43

MOTION
DATUM: 11.09.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat hatte 2013 eine Motion Reimann (svp, AG) zur Verlängerung der
gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) bis zur endgültigen Aufgabe der Erwerbstätigkeit
angenommen. In der Frühjahrssession 2014 folgte der Ständerat seiner geschlossen
auftretenden Kommission und dem Bundesrat und lehnte das Anliegen ab, wobei sich
die Argumentation auf drohende Steuerausfälle und den Wunsch einer einheitlichen
Lösung im Rahmen der Altersvorsorge 2020 konzentrierte. 44

MOTION
DATUM: 04.03.2014
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Im Nationalrat wiederholte sich dann aber das Debakel des Vorjahres – allerdings mit
umgekehrten Vorzeichen. SP und Grüne lehnten die Vorlage geschlossen ab, weil ihrer
Meinung nach für das neue Modell der Prämienverbilligung zu wenig Geld gesprochen
wurde und weil sie mehr Planung statt mehr Wettbewerb wünschten. Die CVP enthielt
sich wegen der gestrichenen Kinderrabatte ebenso geschlossen der Stimme. Besonders
in der neuen Zusammensetzung der grossen Kammer hätte diese Allianz allein nicht
genügt, um die Vorlage bachab zu schicken. Auch die je vier Abweichler in FDP (die drei
Waadtländer Favre, Vaudroz und Guisan, der formell den Antrag auf Ablehnung stellte,
sowie Markwalder, BE) und SVP (die drei Zürcher Kaufmann, Keller und Maurer sowie
Dunant, BS), welche die Revision gegen den Willen der Fraktionsmehrheit ablehnten,
hätten nicht unbedingt zum Kippen der Vorlage führen müssen. Ausschlaggebend waren
letztlich Absenzen: Auf der linken Seite fehlten nur zwei Nationalräte, während bei der
FDP acht und bei der SVP neun Mitglieder abwesend waren. FDP-Fraktionschef Pelli (TI)
äusserte sich entsprechend enttäuscht über seine Leute, die andere Termine dieser
wichtigen Abstimmung vorgezogen hätten. Pelli ortete aber auch ein „Problem
Couchepin“: im Nationalrat habe dieser zwar noch mit einem dringlichen Appell
versucht, die Vorlage zu retten; tags zuvor habe er sie im Ständerat aber scheinbar
lustlos verteidigt und erklärt, bei einem Referendum würde es zwar nicht unmöglich,
aber schwierig, das Volk von dieser Revision zu überzeugen. Die Vorlage wurde mit 71 zu
66 Stimmen verworfen. Da sie in rund drei Jahren das ganze parlamentarische
Verfahren durchlaufen hatte, war sie damit definitiv gescheitert. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2003
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Im Kanton Waadt, der sich während Jahren aus humanitären Gründen geweigert hatte,
gewisse abgewiesene Asylbewerber auszuweisen, zeichnete sich auf Regierungsebene
eine Trendwende ab. Anfang Jahr fand ein Treffen zwischen Bundesrat Blocher und
Vertretern der Waadtländer Regierung statt, um das Schicksal der noch pendenten Fälle
vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien zu regeln. Gegen den Verzicht des Kantons
auf eine Globallösung und seine Zusage, die Ausschaffungen der definitiv abgewiesenen
Personen auch zu vollziehen, erklärte sich der Bundesrat bereit, jedes einzelne Dossier
noch einmal durch das BFF vertieft prüfen zu lassen. 523 abgewiesene Asylbewerber
fanden keine Gnade beim Bund. Die Waadtländer Regierung zeigte sich entschlossen,
die Ausschaffungen auch gegen den Willen des von den Bürgerlichen dominierten
Kantonsparlaments vorzunehmen, das eine Resolution an die Exekutive verabschiedete,
welche die Einhaltung humanitärer Prinzipien einforderte. Auch in der Bevölkerung
regte sich zunehmender Widerstand. Die beiden Waadtländer FDP-Vertreter im

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.12.2004
MARIANNE BENTELI
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Nationalrat, Christenund Favre, setzten sich ebenfalls für eine differenziertere
Sichtweise ein. Dennoch wurden die Rückführungen eingeleitet. Bundesrätin Calmy-
Rey veranlasste, dass den Weggewiesenen zumindest eine Rückkehrhilfe durch die
DEZA gewährt wurde. 46

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

In seiner Antwort auf eine Interpellation Favre (fdp, VD) bezüglich Investitionen von
Bundesmitteln in Hochschulbauten erläuterte der Bundesrat im Frühjahr, gemäss
Universitätsförderungsgesetz betrage der vom Bund finanzierte Anteil je nach
Finanzkraft der Universitätskantone 30% bis 55% der Aufwendungen. Nach Annahme
der NFA soll künftig für alle Kantone der gleiche Höchstbeitragsatz gelten. Mit der
Übertragung der Immobilien vom Bund an die ETH im Rahmen des
Entlastungsprogramms 2004 (EP 04) beabsichtigte die Regierung, die Verantwortung
über die Mittelverteilung zwischen Lehre und Forschung einerseits und Investitionen
andererseits dem ETH-Rat zu übergeben. Anlässlich der Beratungen zum EP 04 im
Sommer verweigerte das Parlament jedoch die Übertragung der Immobilien mit dem
Argument, eine derart weitreichende Gesetzesänderung gehöre nicht in ein
Sparprogramm, sondern erfordere eine separate Botschaft. Im Herbst lehnte der
Ständerat eine Motion seiner Spezialkommission, welche vom Bundesrat eine separate
Vorlage verlangte, mit der Begründung ab, die Regierung plane für 2006 eine
entsprechende Botschaft. 47

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 17.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Medien

Radio und Fernsehen

Eine Gruppe von 61 bürgerlichen Nationalräten unter Führung des Aargauers Reimann
(svp) verlangte in einer Interpellation, der Bundesrat solle seine Zustimmung zur
angekündigten Gebührenerhöhung von der Zusicherung der SRG abhängig machen, die
Konzession und andere Vorschriften konsequent einzuhalten. Linke Propaganda  und
Geldverschleuderung für Sendungen, die weit mehr den Bedürfnissen der
Medienschaffenden selber als denjenigen der SRG-Konsumenten entsprächen, seien
untragbar für eine nationale Medienanstalt. Schützenhilfe bekam die Interpellation
Reimann auch von der Schweizerischen Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV), welche
für einen Konzessionsentzug der SRG und eine private Neuorganisation des Fernsehens
eintrat. Das "Forum Medien kritisch", Nachfolgeorganisation des Patronatskomitees
"Medienanalysen", gründete ein Beratungsbüro für Beschwerden gegen SRG-
Sendungen. Der Bundesrat strich in seiner Antwort auf die Interpellation Reimann
heraus, dass die Verknüpfung der Bewilligung einer Gebührenerhöhung mit einer
sachfremden Vorlage wie der Programmaufsicht verfassungswidrig sei, da Art. 55bis BV
die Unabhängigkeit der Rundfunkveranstalter garantiere.
. 48

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 23.03.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Ein Postulat Reimann (svp, AG), welches von der UBI eine rasche, sorgfältige und
unparteiische Information der Öffentlichkeit forderte, wurde vom Nationalrat
überwiesen. 49

POSTULAT
DATUM: 31.05.1994
EVA MÜLLER

Auch eine von 41 Ratsmitgliedern unterschriebene Interpellation Reimann (svp, AG) zur
Förderung der privaten Regionalfernsehprogramme nahm die Forderung der
Chancengleichheit mit der SRG auf. Ausserdem verlangte der Interpellant ein
verbessertes Gebührensplitting zugunsten privater TV-Betreiber, die einen "service
public" anbieten. In seiner Antwort schrieb der Bundesrat, dass das Bundesgesetz über
Radio und Fernsehen (RTVG) die Unterstützung von Lokal- und
Regionalfernsehprogrammen zwar nicht ausschliesse, dass der Bund aber sehr
zurückhaltend sein werde. Bei einem geplanten neuen Verteilungsmodus des
Gebührensplittings stünden die Lokalradios im Vordergrund, nicht die regionalen TV-
Sender, da das Gebührensplitting für Lokalradios in wirtschaftlich benachteiligten
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Gebieten geschaffen worden sei. 50

Neben den Regionalfernsehen möchten auch verschiedene Lokalradios das Verbot
politischer Werbung aufheben. Um die Diskussion darüber zu entfachen, offerierten
Radio Argovia und das Zuger Radio Sunshine vor den eidgenössischen Wahlen den
Parteien in ihrem Sendegebiet gratis Werbezeit. In seiner Antwort auf eine
Interpellation Reimann (svp, AG) hielt der Bundesrat am Verbot für politische Werbung
an Radio und Fernsehen fest: Dieses garantiere die Unabhängigkeit der Medien und
schütze die Bildung der politischen Meinung vor wirtschaftlichem Einfluss. 51
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Presse

Zu Beginn des Jahres erschien in der Zentralschweiz erstmals das Fusionsprodukt von
"Luzerner Neuste Nachrichten" (LNN) und "Luzerner Zeitung" (LZ), die "Neue Luzerner
Zeitung" (NLZ) mit fünf Regionalausgaben für die Kantone Uri, Schwyz, Obwalden,
Nidwalden und Zug. Noch im Januar kam ausserdem die als Alternative zur NLZ
konzipierte Tageszeitung "Luzern heute", auf den Markt, die vor allem die Agglomeration
Luzern abdecken will und dreimal wöchentlich erscheint. Auch im Kanton Zug wurde ein
Konkurrenzblatt zur NLZ aus der Taufe gehoben: im August debutierte die "Zuger
Presse", die sich auf das Geschehen in der Region Zug beschränkt und ebenfalls
dreimal wöchentlich erscheint.

Im Aargau kam es ebenfalls zu einer Konzentration in der Presselandschaft. Die beiden
grössten aargauischen Tageszeitungen "Aargauer Tagblatt" und "Badener Tagblatt"
fusionierten zur "Aargauer Zeitung", die mit einer Startauflage von 120 000 Exemplaren
im November als sechstgrösste Schweizer Tageszeitung erstmals erschien. Am neuen
Unternehmen sind die Aargauer Tagblatt AG und die Badener Tagblatt Holding AG zu je
50% beteiligt. Anders als letztes Jahr in der Innerschweiz fielen die Reaktionen zur
Zeitungsfusion im Aargau moderat aus, da beide Tageszeitungen eine ähnliche,
bürgerlich-konservative Linie verfolgten. Opposition gegen die Fusion regte sich jedoch
anfänglich von Teilen der Aktionäre des "Aargauer Tagblatts" um die beiden SVP-
Parlamentarier Maximilian Reimann und Christian Speck, die eine Vormachtstellung der
Badener Tagblatt Holding und insbesondere von deren Besitzer Peter Wanner
befürchteten.

Die Aargauer Zeitungsfusion hatte auch Konsequenzen für die seit Anfang 1994
bestehende "Mittelland-Zeitung", der das "Aargauer Tagblatt", das "Oltner Tagblatt" und
das "Zofinger Tagblatt" angehörten. Der Verleger der neuen "Aargauer Zeitung" kündigte
die Kooperation des "Aargauer Tagblatt", das bis dahin den gemeinsamen Mantelteil der
"Mittelland-Zeitung" geliefert hatte. Nachdem die beiden verbliebenen Partner mit
rechtlichen Schritten wegen Vertragbruchs drohten, zog die Aargauer Zeitung AG die
Kündigung zwar zurück. Die in Zugzwang geratenen "Oltner Tagblatt" und "Zofinger
Tagblatt" fanden aber mit der "Solothurner Zeitung" eine neue Partnerin und schlossen
sich zu dritt zur "Neue Mittelland-Zeitung" zusammen. Damit entstand im Kanton
Aargau wieder eine zweite grössere Tageszeitung, dem Kanton Solothurn ging jedoch
seine zweite Pressestimme verloren. Neu liefert die "Solothurner Zeitung" den
überregionalen Mantelteil. Die vorerst auf fünf Jahre befristete, am 4. November
begonnene Kooperation soll den drei Zeitungen - Gesamtauflage 85 000 Exemplare -
den Zugang zum nationalen Inseratemarkt sichern. Die drei Verlage sind bereits
gemeinsam am Solothurner Lokalsender "Radio 32" beteiligt.

Zu einem Zweititelsystem unter einem Verlagsdach ab 1. November entschieden sich
das "Bündner Tagblatt" und die "Bündner Zeitung". Die Gasser Media AG, Herausgeberin
der "Bündner Zeitung", übernahm die operative Führung beider Tageszeitungen, die
neu einen gemeinsamen Inserateteil, aber weiterhin getrennte Redaktionen haben
werden. Ab 1997 werden sich die beiden Blätter inhaltlich stärker unterscheiden:
Während die "BZ" einen liberalen Kurs fährt und sich der vertieften Information
verschreibt, wird das "Bündner Tagblatt" einen pointiert konservativen Kurs fahren und
sich auf die kurze, schnelle Information konzentrieren. Das im 144. Jahrgang
erscheinende "Bündner Tagblatt" war vor zehn Jahren vom Zürcher SVP-Nationalrat
Christoph Blocher übernommen und von ihm seither jährlich mit Millionenbeträgen
über Wasser gehalten worden. Nun leitete Blocher seinen Rückzug aus dem
Graubündner Zeitungsmarkt ein. Kritische Stimmen gaben dem Bündnerischen
"wirtschaftlichen Zeitungsmonopol mit Pressevielfalt" keine längerfristigen
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Überlebenschancen.

Dem jahrelangen Feilschen um eine romanische Tageszeitung in Graubünden setzte die
Gasser Media AG Anfang November überraschend ein Ende und kündigte die Lancierung
von "La Quotidiana", der ersten romanischen Tageszeitung, auf Januar 1997 an. Im
Gegensatz zu früheren Projekten wird die Tageszeitung nicht in Zusammenarbeit mit
den romanischen Sprachorganisationen, sondern im Alleingang herausgegeben. Das
Zweititelsystem von "BZ" und "BT" mutiert damit zum Dreititelsystem. Der Lia
Rumantscha und der Pro Svizra Rumantscha warf der Gasser-Verlag vor, dass sie eine
"rätoromanische Staatszeitung" produzieren und diese zu einem Mittel der
Sprachenpolitik ausbauen wollten. Die Sprachorganisationen begrüssten die neue
Tageszeitung grundsätzlich. Mit der Realisierung von "La Quotidiana" verbunden ist ein
Kahlschlag in der romanischen Presselandschaft: Die "Gasetta Romontscha" aus
Disentis, bereits seit längerer Zeit in der Hand der Gasser AG, wird ebenso in der neuen
Tageszeitung aufgehen wie die kleineren romanischen Blätter "Casa Paterna/La Punt"
und "Fegl ufficial da Surselva". Auch das bisher zweimal wöchentlich erscheinende
Engadiner Lokalblatt "Fögl Ladin" wird in die "Quotidiana" integriert werden. Die
Engadin Press AG verkaufte der Gasser AG ihre Verlagsrechte, da sie neben der neuen
Konkurrenz keine Überlebenschancen mehr sah. "La Quotidiana", deren Auflage 10 000
Exemplare beträgt, soll unabhängig und politisch neutral sein und will grundsätzlich
jedem Idiom Platz einräumen.

Auch bei den beiden Neuenburger Tageszeitungen "L'Express" und "L'Impartial" kam es
ab November zu einer Konzentration der Kräfte. Die beiden Zeitungen beschlossen eine
enge Zusammenarbeit in Redaktion und Druck, neu werden lediglich noch die Regional-
und Lokalredaktionen selbständig bleiben. Den beiden Blättern wurde seit Jahren die
baldige Fusion prognostiziert. Die Option einer Fusion der beiden defizitären welschen
Blätter "Le Nouveau Quotidien" und "Journal de Genève" prüften auch die beiden
Verlagshäuser Edipresse und Journal de Genève. Das vom Journal de Genève initierte
Projekt scheiterte jedoch nicht zuletzt am Streit um die Meinungsführerschaft.

Die katholische Kirche entzog dem links-katholischen Genfer "Le Courrier" ihre
finanzielle Unterstützung von bisher jährlich 250 000 Fr., weil dieser sich weigerte,
seinen gemäss der Kirche zu wenig linientreuen Chefredaktor zu entlassen.
Unterstützung erhielt die kleinste Genfer Tageszeitung daraufhin von neuen
Abonnenten aus linken Kreisen sowie von Edipresse, die ihr 150 000 Fr. schenkte.

Die einzige noch verbliebene linksgrüne Tageszeitung in der Ostschweiz, die im 92.
Jahrgang stehende "Ostschweizer Arbeiterzeitung", musste ihren Betrieb einstellen.
Damit verschwand das fünftletzte Organ der einst 19 Titel zählenden
sozialdemokratischen Presse in der Schweiz. Dem AZ-Ring gehören nun noch die
Berner "Tagwacht", die Zürcher "DAZ", die "Winterthurer AZ" und die "Schaffhauser AZ"
an; neu dazu kam "Luzern heute".

Das älteste Presseerzeugnis der italienischen Schweiz, die "Gazzetta Ticinese", musste
sein Erscheinen ebenfalls einstellen.

Im Kanton Genf lehnten die Stimmberechtigten eine Volksinitiative für die
Pressevielfalt, die nach dem Untergang der "La Suisse" eingereicht worden war,
deutlich ab. Der Initiativtext hatte verlangt, dass der Staat Massnahmen zur Förderung
von Medien und zur Verhinderung von Medienmonopolen ergreife. 52

Medienpolitische Grundfragen

Nach Informationspannen und Indiskretionen zum aussenpolitischen Bericht des
Bundesrates, die im Wirtschaftsmagazin "Cash" erschienen waren, forderten 80
bürgerliche Nationalräte in einem Postulat unter Federführung Reimanns (svp, AG), dass
Medienschaffende, welche vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit brächten,
mittels Änderung der Akkreditierungsverordnung aus dem Bundeshaus zu verbannen
seien. 53
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Vorzeitig publizierte Informationen von Medienschaffenden hielten die Diskussion über
den Missbrauch vertraulicher Informationen durch die Presse auch im Berichtsjahr
aufrecht. Eine Interpellation Moser (fp, AG) von 1993 verlangte vom Bundesrat eine
Stellungnahme, wie er solche Indiskretionen in Zukunft zu unterbinden gedenkt. Das
nachgeschobene Postulat Reimann (svp, AG) forderte den Bundesrat auf, die in der
Akkreditierungsverordnung vorgesehenen Sanktionen zu ergreifen, wenn
Bundeshausjournalisten bewusst vertrauliche Informationen verbreiten. Insgesamt 80
Abgeordnete haben das Postulat Reimann, 60 die Interpellation Moser unterschrieben.
Gemäss der Stellungnahme des Presserates des Schweizer Verbandes der
Journalistinnen und Journalisten sei in der Schweiz der Bereich dessen, was als geheim
und vertraulich zu gelten habe, nach wie vor viel zu gross; ein ausgedehnter Geheim-
und Vertraulichkeitsbereich fördere die Indiskretionen geradezu. Der Presserat möchte
deshalb anstelle des Geheimhaltungsprinzips mit Öffentlichkeitsvorbehalt das
Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt in der Bundesverwaltung
einführen. In seiner Antwort auf die Interpellation Moser forderte der Bundesrat vor
allem mehr Disziplin von den Behörden. Laut dem Bundesrat sind Informationen
bewusst und gezielt Journalisten zugespielt worden, er kenne aber keinen einzigen Fall
von Bestechungsversuchen durch Medienschaffende. Ein Entzug der Akkreditierung
würde nur erwogen, wenn ein Journalist eine ihm gegenüber ausdrücklich als nicht zur
Publikation bestimmte Information veröffentlicht. 54
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Mit 54 zu 32 Stimmen verwarf der Nationalrat ein Postulat Reimann (svp, AG), das die
tatsächliche Durchsetzung des Entzugs der Akkreditierung für Bundeshausjournalisten
forderte, die vertrauliche Informationen missbrauchen. Gemäss dem Postulanten sei
diese in der Akkreditierungsverordnung vorgesehene Sanktion sonst aufzuheben. In
seiner Antwort war der Bundesrat nicht zu einer strengeren Ahndung von
Indiskretionen bereit. Grundsätzlich sei es Sache der Behörden, mit einer aktiven
Informationspolitik Indiskretionen zu verhindern. 55
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

In einem Radio-Interview beschuldigte Georg Kreis, Basler Historiker und Präsident der
Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, die SVP, indirekt den
Rechtsextremismus zu fördern. Diese Kritik an der SVP wurde auch international
geäussert. Bereits zu Jahresbeginn hatte der Europarat einen Bericht seiner
Kommission für politische Angelegenheiten zur Bedrohung der Demokratie durch
extremistische Parteien und Bewegungen genehmigt. Darin wurden der SVP
gemeinsam mit Haider’s Freiheitlicher Partei Österreichs und Le Pen’s Front National in
Frankreich die Begünstigung rassistischer und fremdenfeindlicher Ideen und
Gewaltakte vorgeworfen. Nationalrat Reimann (AG), Mitglied der Europaratsdelegation
der Schweiz, vermutete hinter dieser Angelegenheit einen weiteren Schachzug der SP
gegen seine Partei: Präsidiert hatte die Kommission nämlich der ehemalige SP-
Nationalrat Victor Ruffy. Dagegen lobte SVP-Nationalrätin und
Europaratsdelegationsmitglied Lisbeth Fehr (ZH) die Arbeit ihres Delegationsgefährten
Nationalrat Andreas Gross (sp, ZH), der weitaus schwerwiegendere Passagen des
Berichtes in der Kommission erfolgreich bekämpft hätte. 56
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Mitte November lancierte ein freisinniges Komitee eine eidgenössische Volksinitiative
„Verbandsbeschwerderecht – Mehr Wachstum für die Schweiz“ mit dem Ziel,
Beschwerden von Umweltverbänden auszuschliessen, wenn ein Bauprojekt in einer
Volksabstimmung oder von einem kommunalen, kantonalen oder nationalen Parlament
gutgeheissen wurde. Zum 27-köpfigen Initiativkomitee gehörten neben Zürcher
Freisinnigen prominente FDP-Mitglieder anderer Kantone, namentlich Marianne Kleiner
(AR), Georges Theiler (LU), Charles Favre (VD), Duri Bezzola (GR), Françoise Saudan (GE)
und Léonard Bender (VS). Die Kantonalsektionen BS, FR, GE, GR, NW, SG, TG, TI, UR, VD,
VS und ZG schlossen sich dem Begehren an. 57
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An der Delegiertenversammlung in Zürich sprach sich Bundesrat Merz in seinem finanz-
und fiskalpolitischen Tour d’Horizon für ein radikal vereinfachtes
Mehrwertsteuersystem und erstmals für die Einführung des Finanzreferendums auf
Bundesebene aus. Noch bevor die vom Bundesrat im Juni verabschiedete
Unternehmenssteuerreform II in die parlamentarischen Kommissionen gelangte,
billigten die Freisinnigen die Vorlage mit 190:3 Stimmen, unterstützten aber mit
grossem Mehr einem Vorschlag von Nationalrat Favre (VD), die Dividenden von
Aktionären künftig nur noch zum Satz von 50% zu besteuern und nicht wie vom
Bundesrat vorgesehen zu 80%. Dafür wollten die Freisinnigen den Kreis der
Begünstigten einschränken und Steuerentlastungen nur Aktionären gewähren, die
mindestens 10% Anteil an einem Unternehmen halten – der Bundesrat hatte auf eine
Fixierung der Mindestbeteiligung verzichtet. Mit 198:3 Stimmen bei zwei Enthaltungen
verwarfen die Delegierten anschliessend fast diskussionslos die Volksinitiative für ein
fünfjähriges Gentech-Moratorium in der Landwirtschaft. 58
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